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Trauma und chirurgische Tuberkulose.*)
Von

Prof. Ledderhose.

Ohne Zweifel hat die ärztliche Sachverständigentätigkeit 
in Unfallsachen wichtige wissenschaftliche Fortschritte gezeitigt : 
es wird sich aber andererseits auch nicht leugnen lassen, daß 
sie in manche wissenschaftliche Probleme eine gewisse Unklarheit 
und Verwirrung hineingebracht hat. In erster Linie ist dabei 
an die Frage der traumatischen Entstehung der Knochen- nnd 
Gelenktuberkulose zu denken. Bekanntlich bestimmt die Unfall- 
gesetzgebiuig, daß der Versicherte auch Anspruch auf Renten
entschädigung hat, wenn bei der Entstehung eines Krankheits
zustandes ein Unfall nur e in es von m ehreren u rsä ch lich en  
M om enten war; er braucht nicht einmal das ausschlaggebende 
Moment gewesen zu sein. Dadurch ist es gekommen, daß unter 
der großen Zahl von Personen, welche wegen chirurgischer 
Tuberkulose Renten beziehen, sich viele befinden, bei denen vom 
wissenschaftlichen Standpunkte die traumatische Entstehung der 
Erkrankung sehr fraglich und selbst mehr als fraglich erscheinen 
muß. Als weitere Folge ergibt sich, daß zahlreiche Laien, aber 
auch manche Ärzte mehr und mehr zu der Auffassung hinneigen, 
als kämen bei der Entstehung der Knochen- und Gelenktuber-

*) Nach einem am 25. Februar 1905 im Unterelsässisclien Äizte- 
verein zu Straßburg gehaltenen Vortrag.

kulose nicht nur häufig, sondern regelmäßig Unfälle, also trauma- 
, tische Ursachen, in Betracht.

Da mir in den letzten Monaten in Unfallberufungsakten 
eine ganze Reihe von ärztlichen Gutachten begegnet ist, in 
denen nach meinem Dafürhalten in viel zu bestimmter Weise 
die traumatische Entstehung von Gelenktuberkulosen angenommen 
wird, schien es mir angezeigt, einmal in Kürze zusammen
zustellen, was die wissenschaftliche Forschung und klinische 
Beobachtung zur Beantwortung dieser Frage bisher geliefert haben.

Wie können wir uns ganz allgemein, zunächst ohne Be
rücksichtigung traumatischer Einflüsse, die Entstehung einer 
Knochen- oder Gelenktuberkulose vorstellen? 1. Die Erkrankung 
kann als Teilerscheinung einer generalisierten, akuten, miliaren 
Tuberkulose auftreten: ein Fall, der für die Unfallpraxis ohne 
Bedeutung ist. 2. Es läßt sich denken, daß bei einem gesunden, 
von Tuberkulose freien Individuum eine einmalige Invasion von 
Tuberkelbazillen stattfindet, die auf dem Wege der Blutbahn, 
vielleicht ausnahmsweise auch einmal auf dem Lymphwege, 
einen Knochen oder ein Gelenk beteiligt, ohne etwa weitere 
Krankheitsherde hervorzurufen. 3. Die lokale Tuberkulose wird 
metastatisch von einem bereits im Körper vorhandenen, älteren, 
tuberkulösen Depot aus inszeniert, z. B. von einer erkrankten 

| Lymphdrüse oder von der Lunge aus. In dieser Richtung liegt 
j eine besonders wichtige Untersuchung vor, die Orth auf An- 
i regung von K önig  ausgeführt hat. Bei 67 Sektionen von



Kranken, die an Knochen- und Gelenktuberkulose gelitten hatten, 
wurde sorgfältig auf tuberkulöse Herde in inneren Organen 
gefahndet ; nur 14 mal, also nur in 21% der Fälle, fanden sich 
keine derartigen Herde, die man als Ausgangspunkt der Knochen- 
und Gelenktuberkulosen hätte ansprechen können. Diese Zahlen 
sowie anderweitige klinische und pathologisch-anatomische Er
fahrungen dürften zu der Annahme berechtigen, daß die  
M ehrzahl der S k e le ttu b e r k u lo se n  m e ta s ta t isc h e n  U r
sp ru n gs in dem ob igen  S inne ist.

Wenn wir weiter die Frage aufwerfen, wie wir uns den 
E in flu ß  e in es  T raum as auf die Entstehung einer solchen 
Tuberkulose vorstellen können, so kommt da zweierlei in Betracht. 
Einmal kann durch eine Kontusion oder Distorsion am Periost, 
im Knochen oder in der Gelenkkapsel ein Blutextravasat oder 
eine Ernährungsstörung der Gewebe hervorgerufen werden, 
welche die Ansiedelung von Tuberkelbazillen begünstigen. Für 
diesen Fall ist man im allgemeinen weniger geneigt, anzunehmen, 
daß etwa zufällig im Blut kreisende Bazillen bei Gelegenheit 
des Traumas an der lädierten Stelle zurückgehalten werden, 
sondern man bevorzugt die Auffassung, daß, während die un
mittelbaren Folgen der Verletzung noch fortbestelien, an einem 
beliebigen Termin aus älteren tuberkulösen Herden, z. B. in 
den Lungen, Partikel losgerissen und auf dem Blutwege nach 
der Verletzungsstelle hintransportiert werden, wo sie dann festen 
Fuß fassen. Zweitens könnte durch ein Trauma der genannten 
Art ein bereits vorhandener, tuberkulöser Knochen- oder Gelenk- 
lierd manifest gemacht werden, indem etwa eine Sprengung der 
ihn gegen das Gesunde abschließenden Gewebe erfolgt.

Um die soeben aufgezählten, theoretischen Möglichkeiten auf 
ihre praktische Bedeutung zu prüfen, stehen uns die Tier
experimente sowie die klinische Beobachtung und Erfahrung zur 
Verfügung. Zahlreiche e x p e r im e n te lle  Untersuchungen sind 
ausgeführt worden, bei denen man hochvirulente oder ab
geschwächte Beinkulturen von Tuberkelbazillen im wesentlichen 
subcutan, intravenös oder auch in das Herz injizierte und den 
Tieren zu verschiedenen Zeiten Kontusionen oder Distorsionen 
beibrachte. Das Gesamtergebnis läßt sich dahin zusammen- 
fassen, daß es b ish er  n ich t g e lu n g en  ist, im E xp erim en t  
d ie je n ig e n  B ed in gu n gen  nachzuahm en , w elch e  beim  
M enschen u r sä ch lich e  B ez ieh u n g en  z w isch en  Traum a  
und G elen k tu b erk u lo se  b egründen  können. Die Resultate 
der Kr aus eschen Versuche, bei denen an Kaninchen fast die 
Hälfte der verletzten Gelenke nach Infektion mit Tuberkel
bazillen erkrankte, werden in neuerer Zeit nicht mehr als voll
wertig angesehen, da die Tiere sämtlich 8—7 Wochen nach der 
Infektion an Tuberkulose innerer Organe bzw. an allgemeiner 
Tuberkulose zugrunde gingen. Dieser Verlauf würde die Über
tragung der Versuchsergebnisse auf menschliche Verhältnisse 
nur sehr bedingt zulassen. L a n n elo n g u e  und A chard sowie 
F r ie d r ic h  erhielten bei ihren Experimenten vollkommen 
negative Resultate, und in den Versuchen von H o n se ll zeigten 
diejenigen Gelenke, welche mechanischen Insulten ausgesetzt 
waren, sogar eine geringere Tendenz zur Erkrankung, als die 
entsprechenden, nicht lädierten. H o n se ll sagt, seine Versuchs
ergebnisse sprächen dafür, daß das Trauma keinen Einfluß auf 
die Lokalisation der Gelenktuberkulose besitzt. Er nimmt mit 
F r ied r ich  an, daß tatsächlich insofern oft ein ursächlicher 
Zusammenhang zwischen Trauma und Tuberkulose besteht, als 
durch das T raum a die T u b erk u lo se  aus einem  k lin isc h  
la te n te n  in e in en  m a n ife sten  Z ustand  ü b erg efü h rt wird.

Gegen diese Auffassung lassen sich mancherlei Bedenken 
geltend machen. Man kann fragen, werden etwa solche latente 
tuberkulöse Herde häutiger zufällig bei Sektionen gefunden? 
Bestehen etwa bei den einzelnen Gelenken Beziehungen hinsichtlich 
der Häufigkeit der tuberkulösen Erkrankung einerseits und der
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Häufigkeit der traumatischen Verletzungen andererseits? Kann 
eine Kontusion oder Distorsion nicht auch Bedingungen schaffen, 
die einen eingekapselten, tuberkulösen Herd zur Ausheilung 
gelangen lassen, statt seine weitere Verbreitung anzuregen? — 
Es fehlen Erfahrungen und Tatsachen, welche zur Beantwortung 
dieser Fragen verwertet werden könnten. Andererseits ist die 
Zahl von Knochen- und Gelenktuberkulosen, bei denen mit über
wiegender Wahrscheinlichkeit die traumatische Entstehung an
genommen werden kann, eine relativ so geringe, daß es dem 
Einzelnen nicht möglich ist, auf Grund seines Beobachtungs- 
materials obige und verwandte Fragen zu entscheiden.

Ran v ier  hat bei infolge von Lungenphthise zugrunde ge
gangenen Individuen Tuberkel am Sternum, an den Wirbelkörpern 
und an den Rippen nachgewiesen. Bei längerem Bestand kann 
es nicht nur zur Konfluenz benachbarter Knötchen, sondern auch 
zu entzündlichen Veränderungen des umgebenden Marks mit 
Rarefizierung oder Sequestrierung der eingeschlossenen Knochen- 
bälkchen kommen. Da es sich bei diesen Beobachtungen, wie es 
scheint, um chronische, miliare Tuberkulose gehandelt hat. sind 
sie nicht ohne weiteres vergleichbar den Bedingungen, unter 
denen wir lokale Tuberkulosen der Gelenke oder Knochen beim 
Menschen entstehen sehen; trotzdem sind sie geeignet, die 
Frage der traumatischen Tuberkulose unserem Verständnis näher 
zu bringen.

Übrigens braucht, wie ich an dieser Stelle hervorlieben 
möchte, bei einem kausalen Verhältnis zwischen Trauma und 
Tuberkulose nicht immer das Trauma die Rolle der Ursache zu 
spielen, sondern sehr wohl kann auch umgekehrt die traumatische 
Verletzung durch die tuberkulöse Erkrankung verursacht werden. 
Es ist allseitig bekannt, wie leicht man sich Quetschungen und 
Verstauchungen an einem bereits verletzten Körperteil zuzieht, 
wie leicht ein Knie- oder Fußgelenk, das bereits eine Distorsion 
oder sonstige Verletzung durchgemacht hat, von Neuem verletzt 
wird. Außer geringen Bewegungsbeschränkungen, die eine 
gewisse Unsicherheit bedingen, kommt dabei besonders die Atrophie 

, der Muskulatur in Betracht, Wir wissen aber, wie auffallend früh
zeitig oft gerade bei beginnenden Gelenktuberkulosen Muskel
atrophien auftreten. Es ist deshalb sehr wohl möglich, daß geringe 
Bewegungsbeschränkungen oder eine durch Muskelatrophie 
bedingte Schwäche und Unsicherheit, wie sie in den ersten 
Stadien der Gelenktuberkulose entstehen, dem Patienten selbst 
aber noch gar nicht zum Bewußtsein gekommen zu sein brauchen, 
ein Umknicken des Fußes, eine Zerrung des Kniegelenks, eine 
Verstauchung des Handgelenks usw. verursachen, welche die 
Aufmerksamkeit des Patienten zum ersten Male auf sein 
Leiden lenken, entweder ohne dasselbe irgendwie zu beeinflussen, 
oder indem sie es aus einem latenten zu einem offenkundigen 
gestalten.

Wenn wir jetzt der Frage näher treten, was uns die
k lin isc h e  E rfah ru n g  über die Häufigkeit der traumatischen 
Tuberkulose lehrt, so ist zunächst zu betonen, daß wissenschaft
lich vollkommen sicher beweisende, bezügliche Beobachtungen 
überhaupt wohl ausgeschlossen sind. Denn, sollte es auch einmal 
der Zufall wollen, dass ein Gelenk, bevor es ein Trauma erlitt 
und daran anschließend tuberkulös erkrankte, auf das Genaueste 
ärztlich untersucht und gesund befunden worden war, so wird 
man doch den Einwand niemals ganz entkräften können, daß zur 
Zeit dieser Untersuchung bereits ein latenter, tuberkulöser Herd 
im Bereich des betr. Gelenks bestand. Die Erfahrung lehrt im
allgemeinen, daß in den chirurgischen Tuberkulosefällen von
mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmender, traumatischer 
Ätiologie es sich um geringgradige Verletzungen, wie
Quetschungen und Verstauchungen, handelt, daß dagegen im 
Anschluß an Luxationen und Frakturen fast niemals tuberkulöse 
Prozesse sich ausbilden. Man hat dies mit der Annahme zu
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erklären versucht, daß bei schwereren Verletzungen die Gewebs- 
reaktion eine zu energische ist, um die Ansiedelung der Tuberkel
bazillen zu gestatten.

Für ein Urteil über die Häufigkeit der traumatischen 
Ätiologie bei den Knochen- und Gelenktuberkulosen sind wir 
auf die an a m n estisch en  A ngaben  der P a tie n te n  se lb s t  
und ih rer  A n g eh ö r ig en  angewiesen. Wir dürfen wohl er
warten, auf diese Weise zu einem annähernd richtigen Bild zu ge
langen. Denn, wenn auch die Laien bekanntlich nur zu geneigt sind, 
für äußere Erkrankungen Unfälle verantwortlich zu machen, so 
kommt demgegenüber doch wohl auch in Betracht, daß manche 
an und für sich geringe, aber ätiologisch bedeutungsvolle Ver
letzungen unbeachtet bleiben oder in Vergessenheit geraten. 
Interessant ist übrigens die Angabe H o n se lls , daß in den vor 
Einführung der Unfallgesetze beobachteten Fällen ungefähr 
ebenso häufig Trauma als Ursache angegeben wurde, wie in der 
späteren Zeit.

Von den statistischen Zusammenstellungen verdient in erster 
Linie die K önigsche über 720 selbst beobachtete Fälle von 
Kniegelenkstuberkulose hervorgehoben zu werden: in 20% dieser 
Fälle wurde von den Patienten ein Trauma als Ursache der 
Erkrankung angegeben. Aus anderen Statistiken, von denen 
einige gegen 1000 und auch über 1000 Fälle umfassen, ergibt 
sich für sonstige Lokalisationen der Tuberkulose die traumatische 
Entstehung in 28,7, 14, 13, 7% auf Grund der anamnestischen 
Erhebungen. Bezüglich der Wirbelsäulebringen die amerikanischen 
Chirurgen wesentlich höhere Zahlen: 50 und mehr Prozent der 
Fälle sollen traumatisch bedingt sein, während die deutschen 
Zusammenstellungen nur 15 und weniger Prozente aufweisen.

Im ganzen darf man wohl nach dem vorliegenden Material 
annehmen, daß nur in einem  F ü n fte l b is V ie r te l der 
F ä lle  von tu b erk u lö ser  E rkrankung der K nochen und j  

G elen k e Traum en a ls  G e le g e n h e itsu r sa c h e n  b e sc h u ld ig t  
w erden  können. P ie tr z ik o w sk i, dem wir eine sehr 
interessante Abhandlung „über die Beziehungen von Unfall und j  

Tuberkulose, mit besonderer Berücksichtigung der Gelenk- und | 
Knochentuberkulose“ verdanken, nimmt an, daß die ersten für 
Tuberkulose sprechenden Symptome bei traumatisch entstandenen 
(jelenkerkrankungen nicht vor 4—G Wochen nach dem Trauma 
erkennbar sind, daß aber andererseits tuberkulöse Erscheinungen, 
die später als 1 Jahr nach dem Trauma sich zuerst zeigen, 
nicht mehr als traumatisch bedingt angesprochen werden dürfen.

Aus den vorhergehenden Betrachtungen dürfte sich mit Not
wendigkeit der Schluß ergeben, daß wir nur berechtigt sind, 
mit mehr oder weniger großer W a h r sc h e in lic h k e it  die An
nahme einer traumatischen Entstehung der Tuberkulose zu 
machen. Nachstehend will ich einige letzthin Unfallakten ent
nommene, ärztliche Sachverständigenurteile wiedergeben, die mir 
in dieser Beziehung erheblich zu weit zu gehen scheinen. „Mit 
B e stim m th e it  (S ic h e r h e it)  ist anzunehmen,“ „Ich glaube 
bestim m t beh au p ten  zu können, daß das Leiden die Folge 
des angegebenen Unfalles ist.“ „Nach der Angabe des Patienten 
war der Fuß vor dem Unfall vollkommen gesund, es muß daher 
das jetzige Leiden mit dem Unfall in Zusammenhang stehen.“ 
»Im Falle einer tuberkulösen Gelenkerkrankung ist der Unfall 
s te t s  das ausschlaggebende Moment.“ Im Briefkasten eines sehr 
verbreiteten ärztlichen Blattes stand kürzlich zu lesen „wenn 
das Gelenk vorher gesund war, so ist die Frage, ob die Tuber
kulose des Gelenks Unfallfolge sei, s t e t s  zu b eja h en .“

Ich bin, wie gesagt, der Ansicht, daß derartige Urteile, an
gesichts des heutigen wissenschaftlichen Standpunktes der Frage 
nach der traumatischen Entstehung der chirurgischen Tuberkulose, 
viel zu bestimmt lauten und teilweise direkt unrichtig sind. 
Wenn aber einmal eine derartige gutachtliche Äußerung in die 
Akten hineingelangt ist, so ist sie geeignet, das Urteil aller

nachfolgenden Instanzen zu trüben. Wird allerdings statt 
„Trauma“ im wissenschaftlichen Sinne die Bezeichnung „Unfall“ 
gewählt, so ist damit bereits eine laxere Auffassung adoptiert; 
denn der Begriff „Unfall“ ist durch die Gesetzgebung und ihre 
Auslegung so erweitert und unpräzis geworden, daß er sich 
nicht mehr mit dem Inhalt des WTortes „Trauma“ deckt.

Der große, aber nicht vermeidbare Übelstand, daß die ärzt
lichen Sachverständigen in Unfallsachen gleichzeitig die Rolle 
von Richtern übernehmen müssen, macht sich besonders in den 
Fällen von angeblich durch Unfall herbeigeführter Tuberkulose 
geltend. Wenn auch das rechtskräftige Urteil weiteren Instanzen 
Vorbehalten bleibt, so ist doch fast immer das ärztliche Gut
achten, zumal in Gestalt des Obergutachtens, entscheidend. 
Daraus erwächst für uns die Notwendigkeit, die Angaben des 
angeblich Verletzten und die Vorakten nicht nur zu verwerten, 
sondern auch auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen. WTenn wir 
dabei streng kritisch vorgehen, so entsprechen wir den An
forderungen der wissenschaftlichen Methodik.

Ich glaube aber weiter, daß wir bei der geringen Wahr
scheinlichkeit, die, wenn wir den wissenschaftlichen Maßstab 
anlegen, die traumatische Entstehung einer Tuberkulose der 
Knochen oder Gelenke im allgemeinen für sich hat, berechtigt 
sind, an die Beurteilung der einzelnen Fälle mit der Mut
maßung (Präsumtion) heranzutreten, daß die behauptete trau
matische Ätiologie von vornherein unwahrscheinlich ist. Damit 
soll natürlich nicht gesagt sein, daß wir die Prüfung des ge
gebenen Materials etwa mit Voreingenommenheit ausführen 
sollen, vielmehr kann und soll alles Einzelne objektiv geprüft 
werden; aber jener Standpunkt wird uns dahin führen müssen, 
daß wir Daten und Tatsachen verlangen, welche für die ge
machten Behauptungen wenigstens eine Wahrscheinlichkeit er
geben, und daß wir ein verneinendes Gutachten ausstellen, so
bald diese Bedingung nicht erfüllt ist.

Wenn z. B. in einem bestimmten Falle die Tatsache des 
Unfalles festgestellt, wenn direkte Unfallfolgen ärztlich beob
achtet sind, wrenn diese allmählich ohne Unterbrechung in die 
Erscheinungen einer Gelenktuberkulose übergingen, und sich 
nachweislich bis zur Fixierung der Diagnose „Tuberkulose“ eine 
mehr oder weniger andauernde Funktionsstörung des verletzten 
Körperteils bemerkbar machte, wenn endlich eine größere An
zahl von Wochen vergangen ist, ehe die ersten Erscheinungen 
der Tuberkulose sich zeigten, so werden wir kein Bedenken zu 
haben brauchen, einen ursächlichen Zusammenhang zwischen 
Unfall und Gelenktuberkulose, zwar nicht im wissenschaftlichen 

! Sinne als bewiesen, aber doch als sehr wahrscheinlich anzu- 
■ nehmen. Wir müssen uns aber auch häufig zur Abgabe eines die 

Ansprüche des Patienten befürwortenden Gutachtens entschließen, 
wTenn die aufgezählten Bedingungen nur unvollständig gegeben 
sind, weil die Gesetzgebung eben erheblich geringere Anforde
rungen in bezug auf die kausale Bedeutung des Unfalles stellt, 
als die wissenschaftliche Betrachtung.

Nach meiner Erfahrung besteht ein merklicher Unterschied 
in der Zahl der als entschädigungspflichtig anerkannten Knochen- 
und Gelenktuberkulosen b ei den la n d w ir tsc h a ft lic h e n  und 
bei den g e w e r b lic h e n  B e r u fsg e n o sse n sc h a fte n , was, 
wie mir scheint, doch zu denken geben muß. Ich sehe den 
Grund für diese Differenz in erster Linie in der Lückenhaftig
keit und Unsicherheit des aus den Akten und aus der Anamnese 
sich ergebenden Beweismaterials auf Seiten der landwirtschaft
lich Versicherten. Erleidet ein gewerblich Versicherter, z. B. 
ein Maurer oder ein Fabrikarbeiter, einen Unfall, so hat er das 
größte Interesse daran, denselben möglichst bald zur Anmeldung 
zu bringen, es sind meist Zeugen vorhanden, der Kassenarzt 
tritt in Tätigkeit, und, was die Hauptsache ist, über das weitere 
Verhalten des Verletzten geben die Lohnnachweise zuverlässige
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Auskunft. Erkrankt ein gewerblich Versicherter an Gelenk
tuberkulose, so sind seinem Bestreben, dieselbe als Unfallfolge 
darzustellen, und seiner dadurch in Aktion versetzten Phantasie 
schon durch die leicht aktenmäßig festzustellende Vorgeschichte 
gewisse Schranken gesetzt, und der Versuch, einen angeblichen 
Unfall verantwortlich zu machen, der nicht von Zeugen oder 
amtlich festgestellt ist, dessen Folgen ärztlich nicht beobachtet 
wurden und keine nachweisbare Beeinträchtigung der Erwerbs
fähigkeit herbeigeführt haben, erweist sich dann meist als ein 
vergeblicher.

Anders bei den im landwirtschaftlichen Betriebe Versicherten. 
Hier kommt zunächst wesentlich in Betracht, daß diese zum 
großen Teil weiblichen Geschlechtes und damit suggestiven 
Einflüssen besonders zugänglich sind. Wenn eine jugendliche, 
landwirtschaftliche Arbeiterin an Gelenktuberkulose erkrankt, 
so ist es nicht selten der behandelnde Arzt, der sie darauf auf
merksam macht, daß gewiß ein Unfall stattgefunden habe und 
als Ursache zu betrachten sei. Oder auch ohne eine derartige, 
meist unangebrachte Belehrung wird in der Familie nachgedacht, 
ob und wann einmal ein entsprechender Unfall stattgefunden 
haben kann. Was zuerst nur Vermutung oder schwache Er
innerung war, das steigert sich dann nach und nach zur sicheren 
Überzeugung und wird so vorgetragen.

Ich bin weit davon entfernt, behaupten zu wollen, daß in 
Fällen von Tuberkulose, die bezüglich der Entstehung durch 
einen Unfall fraglich liegen, häufig absichtlich von den Patienten 
die Unwahrheit ausgesagt wird. Wen sein Beruf öfter in die 
Gerichtssäle führt, der weiß es, wie bei in irgend einer Rich
tung interessierten Zeugen Dinge, die sich niemals ereignet 
haben, zu Tatsachen werden und umgekehrt mit eigenen Sinnen 
Wahrgenommenes aus der Erinnerung verschwindet oder in 
hochgradrig veränderter Form wieder zum Vorschein kommt. 
Der Umstand aber, daß gerade im landwirtschaftlichen Betriebe 
Unfälle häufiger sehr verspätet angemeldet werden, daß oft ärzt
liche Beobachtungen über die ersten Unfallfolgen nicht vorliegen, 
und daß ein zuverlässiger Lohnnachweis fehlt, wirkt schon 
trübend und verwirrend auf die Anschauungen der Beteiligten, 
erschwert es aber besonders dem späteren, ärztlichen Begutachter 
ungemein, ein gerechtes Urteil auszusprechen.

Das Gesetz verlangt und will allerdings keine wissenschaft
liche Beweisführung, es ist vielmehr bekanntlich sein ausge- 
gesprochener Wunsch, daß in zweifelhaften Fällen die Ent
scheidung zu Gunsten der Rentenbewerber fällt. Wir Ärzte 
sollten aber, wenn wir die Frage zu beantworten haben, ob in 
einem gegebenen Falle von chirurgischer Tuberkulose ein 
bestimmter Unfall als Ursache anzusehen ist, angesichts der relativ 
geringen Zahl von Fällen, bei denen vom wissenschaftlichen 
Standpunkte die traumatische Entstehung angenommen werden 
kann, n iem a ls  m ehr a ls die W a h r sc h e in lic h k e it  e in es  
so lc h e n  Z usam m enhangs zu g eb en , und auch nur dann  
ein  b eja h en d es U r te il  au ssp rech en , w enn d iese  W ah r
sc h e in lic h k e it  durch g la u b w ü rd ig e  A ngaben  und e in 
w a n d sfre ie  T a tsa ch en  und G ründe g e s tü tz t  w erden  
kann.

W’ürde in diesen Fällen von vornherein etwas kritischer 
und vorsichtiger vorgegangen, so würden wohl mehr Renten
ansprüche zurückgewiesen werden, als es bisher geschehen ist, 
andererseits aber würden viele unnötige Anstrengungen, Kosten 
und Enttäuschungen auf Seiten derjenigen Versicherten ver
mieden werden, deren Ansprüche erst in höheren Instanzen auf 
Grund eingehender Beweisaufnahme und ärztlicher Untersuchung 
als unbegründet erkannt werden.

Darum sage ich, wenn wir in der Begutachtung der Unfall
folgen auch mit der streng wissenschaftlichen Methode nicht 
auskommen, so sollten wir doch immer die wissenschaftlichen

Forschungsresultate und Anschauungen bei unserer Sachver
ständigentätigkeit im Auge behalten und wir sollten dafür zu 
wirken suchen, daß sich die Entscheidungen in Unfallsachen 
nicht zu weit von dem wissenschaftlichen Standpunkte entfernen.

Der Unterricht in der versicherungsrechtlichen 
Medizin.

Von

Professor Florschütz in Gotha.
Unter diesem Titel veröffentlichte Herr Kreisarzt Professor 

Dr. P. Stolper-Göttingen in der vorletzten Nummer dieser 
Zeitschrift eine Abhandlung, die sich viel mit meinem Referate 
beschäftigt, das ich über einen verwandten Gegenstand, nämlich 
über den Unterricht in der Versicherungsmedizin, insoweit man 
darunter die tür die privaten Lebens- und Unfallversicherungs
gesellschaften in Betracht kommende Heilkunde versteht, im 
deutschen Verein für Versicherungswissenschaft am 3. Oktober 1904 
erstattet habe. Über die Veranlassung dieses Referats gibt Herr 
S to lp er  Aufschluß; er ist aber unzufrieden damit, daß ich 
mich nur auf die private Lebens- und Unfallversicherungsmedizin 
beschränkt habe, ja, er meint sogar, daß ich den mir gewordenen 
Auftrag nicht richtig oder zu einseitig aufgefaßt habe, daß es meine 
Aufgabe gewesen sei, auch den weit wichtigeren Unterricht zu 
behandeln, der für die Praxis der staatlichen Arbeiterversicherungs
gesetze notwendig sei. Richtig davon ist nur, daß ich über die 
staatlichen Arbeiterversicherungen nichts gesagt habe; aber ich 
habe darüber nichts gesagt, weil ich eben nur das Referat er
stattet habe, mit dem ich beauftragt worden war. Ich habe 
aber nur das gehalten und bin nicht der Verlockung gefolgt, 
mich auch mit den staatlichen Versicherungen zu beschäftigen, 
weil auch mir von meiner Physikatszeit her das „gute alte Prinzip" 
teuer ist, der fragenden Behörde im Rahmen des Auftrags zu 
antworten. Daß aber nichts anderes gefragt war, als ich be
antwortethabe, das hätteH errStolper doch schon daraus schließen 
können, daß, wie er schreibt, in jener Sitzung des deutscheu 
Vereins für Versicherungswissenschaft merkwürdigerweise die 
Förderung des Unterrichts in der Praxis der staatlichen Ver
sicherungsgesetze in der Diskussion unterblieben sei. Denn der 
Verein beschäftigt sich sonst mit den staatlichen Versicherungen, 
so oft sich Gelegenheit bietet, jetzt stand eben nur die Förderung 
der privaten Lebens- und Unfallversicherungsmedizin auf der 
Tagesordnung.

Doch das ist nebensächlich — die Stolpersehen Einwürfe 
hatten wohl auch nur den Zweck, sich eine gute Einleitung für 
seine Ausführungen zu sichern, und diesen Zweck hat er erreicht: 
wer sich die Aufgabe stellt, die Riesenmaschine der staatlichen 
Arbeiterversicherung in guten Gang zu bringen, der kann auf 
ein regeres Interesse zählen, als der, der seine Feder nur dem 
privaten Versicherungswesen widmet. Aber nichtsdestoweniger 
darf auch diesem seine Aufgabe so wichtig erscheinen, daß er 
sie neben der des ändern stellt und prüft, was beide vereinigt 
oder trennt. Und lediglich von diesem Gesichtspunkte aus habe 
ich mein Referat gehalten und nehme ich heute wieder Stellung 
zu der Stolperschen Arbeit. Ich hätte es vielleicht nicht nötig, 
wenn mein Referat auch nur einem kleinen Bruchteil der Leser 
dieser Zeitschrift bekannt geworden wäre; so ist es in den Ver
öffentlichungen des deutschen Vereins für Versicherungswissen
schaft erschienen und über den engeren Kreis der sich speziell 
mit dem Versicherungswesen beschäftigenden Ärzte hinaus wenig 
bekannt geworden. Aber eben dieser Umstand zwingt mich auch, 
ausführlicher zu sein, als es sonst notwendig sein würde.

Ich habe nur von der Versicherungsmedizin gesprochen; 
wenn, um diesen Satz S to lp ers vorweg zu nehmen, jemand 
Selbstmord begeht und gerichtärztlich obduziert wird, so ist das



lediglich eine gerichtsärztliche Sache und hat mit der Ver
sicherungsmedizin gar nichts zu tun, wenn auch eine Lebens
versicherungsgesellschaft den Auftrag zur Sektion gegeben hat. 
In der Zeit der Unanfechtbarkeit der Polize sind übrigens diese 
Fälle große Seltenheiten geworden.

Ich habe weiter alle meine Behauptungen sachlich begründet 
und so auch die, von der Herr S to lp er  behauptet, daß ich sie 
„durch Unwissenheit des ändern, nämlich des Herrn S to lp er , 
begründet hätte.“ Nichts lag mir ferner als ein persönliches 
Moment und um auch nicht den Schatten eines solchen auf- 
kommen zu lassen, habe ich in meinem Referat eben deshalb 
den jetzt von Herrn S to lp er  wiederholten Satz: In Frankreich 
werden (versicherungsärztliche Themata) bereits in stärkerem 
Grade bearbeitet, als bei uns usw., ganz ignoriert, obwohl er 
damit das gerade Gegenteil von dem sagt, was ich in früheren 
Referaten und Arbeiten und auch in dieser Zeitschrift von der ver
sicherungsärztlichen Wissenschaft und ihrer Hemmung durch das 
secret medical in Frankreich berichtet habe. Der dritte inter
nationale Kongreß der Versicherungsärzte tagte freilich in Paris, 
aber die wirklich versicherungsärztlichen Arbeiten, die dort zur 
Diskussion standen, hatten mit Frankreich recht, recht wenig zu 
tun. Herr S to lp er  hat eben den Kongreß mit Frankreich 
identifiziert und das hätte einem Kenner der einschlägigen 
Verhältnisse nicht passieren können. In meinem Referate habe 
ich nur gesagt, daß die von S to lp er  vertretene Anschauung, 
daß die Lebensversicherungsmedizin der Staatsarzneikunde als 
Lehrgegenstand angegliedert werden könne, nur dadurch ver
ständlich werde, daß sie — die Lebensversicherungsmedizin —, 
die in ihrer wissenschaftlichen Eigenart, soweit von der gericht
lichen Medizin abrücke, eben als Wissenschaft auch medizinischen 
Lehrern noch ganz fremd geblieben sei. Wohlgemerkt, ich habe 
von der Versicherungsmedizin als Wissenschaft gesprochen und 
in diesem Sinne auch nur hatte ich den Vortrag S to lp ers  von 
1902 verstehen können. Wenn Herr S to lp er  aber heute selbst 
zugibt, daß die Lebensversicherungsmedizin bisher sehr stief
mütterlich behandelt worden sei, so wird er mir auch zugeben, 
daß man sich tatsächlich bisher zu wenig mit ihr beschäftigt 
hat und mir den Satz nicht allzusehr mehr verübeln.

Ich habe in der Einleitung meines Referats zunächst den 
Begriff der Lebensversicherungsmedizin festgelegt und aus
geführt, daß sie außer den Anforderungen, die man an die
formale Schulung des Vertrauensarztes stelle, nichts mit der
gerichtlichen Medizin gemein habe, also auch dieser als Lehr
gegenstand nicht angegliedert werden könne. Sie sei eine
Wissenschaft für sich und zwar die Wissenschaft, die als
Grundlage ihrer Forschungen, als den eigentlichen Boden ihrer 
Erkenntnis nur die Statistik kenne. Und damit erst werde sie 
das abgegrenzte Gebiet der praktischen Medizin, das ihre Sonder
stellung rechtfertige, erst damit, wenn auf dieser Grundlage in 
letzter Instanz die Fragen entschieden würden, welche die Ver
sicherung heute vergeblich an die Medizin richte, die Spezial
wissenschaft, die der Versicherung diene und ihr vorwärts helfe. 
Erst wenn sich die Medizin mit der Versicherungsmathematik 
zur gemeinsamen Arbeit verbände, werde es möglich, die Auf
gaben, welche die Lebensversicherung an die Medizin stelle, zu 
lösen, denn dann käme als mächtiger helfender Faktor die 
Prognose als Abstraktion aus dem ungeheuren statistischen 
Material der Gesellschaften hinzu und erst in dieser Vereinigung 
werde als Versicherungsmedizin die Medizin erst das, was die 
Lebensversicherung von ihr erwarte, die Lehrmeisterin und 
Führerin auf dem Wege des täglich dringender werdenden 
Fortschritts.

Ich habe dann die Aufgaben entwickelt, die dieser Ver
sicherungsmedizin gestellt sind: auf der einen Seite habe sie 
als Wissenschaft zu erforschen, d. h. die Unterlagen zu schaffen,
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die eine schärfere Diagnose und eine weitgehendere Prognosen
stellung als heute gestatten, auf der anderen Seite habe sie das
Erforschte als Lehrgegenstand für eine bessere Vor- und Aus* 
bildung der die Vorarbeiten leistenden Ärzte, der Vertrauens
ärzte, zu verwerten.

Die erste Aufgabe habe ich als eine lediglich in tern e  An
gelegenheit der Versicherungsgesellschaften bezeichnet, denn sie 
beträfe nur die Ärzte, die an der Direktionsstelle der Gesell
schaften arbeiteten oder sich sonst wissenschaftlich mit der Ver
sicherungsmedizin beschäftigten. Ihnen läge mit dem Mathe
matiker ob, die Grundlagen zu schaffen, auf denen ein gedeih
licher Fortschritt der wissenschaftlichen Lebensversicherung 
sich ermöglichen ließe. Sie hätten erst festzustellen, welchen 
Einfluß bestimmte Krankheiten, Krankheitsanlagen, die Erb
lichkeit, der Beruf usw. auf die Lebensdauer ausübten, bevor 
diese dazu übergehen könne, den Kreis der Versicherungs
nehmer von heute zu erweitern und auch den gesundheitlich 
Minderwertigen, der sich zu versichern wünscht, wenn auch mit 
anderen Bedingungen, zu versichern. Denn dazu reichten 
weder die Einzelerfahrungen der klinischen Medizin noch auch 
ihre prognostischen Untersuchungsmethoden von heute aus, 
welche es nur in den seltensten Fällen ermöglichten, die 
Widerstandskraft eines Antragstellers auf Jahre hinaus objektiv 
festzustellen. Die Lebensversicherung sei eine Wahrscheinlich
keitsrechnung und das und nichts anderes sei ihre Medizin. 
Die Unterlagen der Rechnung aber gäbe nur die Statistik, die 
Bearbeitung des reichlichen Materials, das in den Versicherungs
und Sterbefallpapieren der Gesellschaften aufgespeichert sei. 
Quantitativ und qualitativ habe sie es zu sichten, quantitativ, um 
sich die Frage zu beantworten, wie hat sich ein Bestand von 
Versicherten im Laufe der Jahre durch den Tod gelichtet, 
qualitativ, um den erkennbaren Ursachen nachzugehen, die zu 
den endlichen Erkrankungen und Todesursachen mit Wahr
scheinlichkeit geführt haben. Unterstützungen von außen  
könnten ihr aber bei diesen Arbeiten nicht werden und so seien 
auch Vorschläge für eine theoretische oder praktische Förderung 
der ersten Aufgabe in dem Rahmen d ie se s  R e fera ts  nicht 
zu machen d. h. sie sei eben nur eine in tern e  Angelegenheit 
der Gesellschaften selbst, die durch irgend eine S ta a tsb e ih ilfe  
nicht gelördert werden könne oder brauche. Anders bei der 
zweiten Aufgabe, doch davon später.

Herr S to lp er  urteilt über diesen Abschnitt meines Referats 
mit den Worten: „Bislang ist das Ergebnis solcher Aktenstudien 
für die Medizin noch nicht eben überwältigend. F lo rsch ü tz  
selbst gesteht zu, daß für diese Arbeiten Unterstützung von 
außen nicht kommen kann, er weiß daher Vorschläge für eine 
theoretische oder praktische Förderung in seinem Referate nicht 
zu machen.“ Er hat, wie er oben meinen Auftrag irrig ge
deutet hat, so auch — ich möchte fast sagen folgerichtig — 
den Inhalt und die Tendenz dieses Abschnitts völlig mißver
standen. Doch auch das ist mir nebensächlich, wichtiger ist 
mir sein absprechendes Urteil, das er über die Lebens
versicherungsmedizin als statistische Wissenschaft fällt. Er 
warnt vor einer Überschätzung des Wertes der Statistik über
haupt und der aus der Lebensversicherung geschöpften ins
besondere, die Fehlerquellen flössen allzu reichlich, als daß sie 
durch die Menge des Materials überbrückt werden könnten; er 
bezeichnet meine Behauptung, die Unterlage der Lebensver
sicherungsmedizin sei die Statistik, als eine Übertreibung und 
stellt dagegen die Behauptung auf, daß die Lebensversicherungs
medizin immer abhängig sein werde von dem jeweiligen Niveau 
der allgemeinen medizinischen Erkenntnis der Krankheiten.

Daß man über den Wert der medizinischen Statistik ver
schieden urteilen kann, weiß ich; ich weiß aber auch, daß sich 
die allerwenigsten, die heute medizinische Statistiken veröffent-
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liehen, sich mit den einfachsten Grundprinzipien der Statistik 
vertraut gemacht haben, um überhaupt befähigt zu sein, 
statistisch zu arbeiten. Ich habe in Nr. 10 des Jahrgangs 1902 
dieser Zeitschrift darüber geschrieben; ich verweise, um nicht 
allzuviel Raum in Anspruch zu nehmen, auf diese Arbeit und 
ich kann es um so eher, als weniger das innere Wesen der Statistik 
als ihr Wert als Grundlage der Lebensversicherungsmedizin zur 
Debatte steht. Und diesen zu erweisen hat mir Herr S to lp er  
dadurch außerordentlich leicht gemacht, daß er in seiner Kritik 
auf die Eingeweidebrüche exemplifiziert. Er sagt: wie dachte 
man vor 30 Jahren über die Eingeweidebrüche, wie heute? 
Ich kann ihm darauf nur antworten, daß, wie mir meine täg
liche Erfahrung lehrt, die Vertrauensärzte noch genau so 
darüber denken, wie die Lebensversicherung bis vor einem 
halben Jahre selbst, nämlich, daß der mit einem Bruch behaftete 
Antragsteller ein gefährdetes Risiko sei, dessen Übernahme nur 
dann empfohlen werden könne, wenn entweder durch ein gut
sitzendes Bruchband der Gefahr der Einklemmung möglichst 
begegnet würde oder diese durch eine erhöhte Prämie paralysiert 
werde. Vor einem halben Jahre habe ich dann das über die 
Eingeweidebrüche aufgemachte statistische Material der Gothaer 
Bank veröffentlicht (s. diese Zeitschrift 1904 Nr. 20) und mit 
ihm bewiesen, daß die Gefahr, an Brucheinklemmung überhaupt 
zu sterben — und etwas anderes kommt für die Lebensver
sicherung nicht in Betracht —, eine außerordentlich ge
ringe ist, eine so geringe, daß sich keinerlei Er
schwerung der Aufnahme bruchkranker Antragsteller recht- 
fertigen lasse und daß die Gothaer Bank künftighin daher 
auch irgend welche Erschwerungen nicht mehr bedingen werde. 
Wenige Wochen später trat die alte Leipziger Lebensversiche
rungsgesellschaft mit einer gleichen Arbeit und mit demselben 
Resultat in die Öffentlichkeit, und heute hat in der Lebens
versicherung der Bruchkranke aufgehört, ein minderwertiges 
Risiko zu sein, aber nicht, weil sich die allgemeine medizinische 
Erkenntnis der Bruchgefahr geändert hätte, einzig und allein 
deshalb, weil die Lebensversicherungsstatistik gelehrt hat, daß 
die Gefahr der tödlichen Einklemmung ein verschwindend ge
ringe ist.

Und die Blinddarmentzündungen? Sie haben vor 30 Jahren 
bereits einer mehrjährigen Karenzzeit bis zur Versicherung unter
legen und unterliegen dieser heute noch ebenso, aber nur des
halb, weil hier die Statistik fehlt, um ihre tödliche Gefahr 
rech n er isch  zum Ausdruck bringen zu können. Und wie hier 
ist es bei vielen, vielen anderen Erkrankungen auch.

Es würde zu weit führen, wenn ich den Wert der Statistik 
als Unterlage der Lebensversicherungsmedizin vom Grund aus 
zu erhärten, mich noch auf das theoretische Gebiet begeben 
würde, denn ich müßte dann den ganzen inneren Aufbau der 
Lebensversicherung aufrollen. Aber auf eins möchte ich Herrn 
S to lp er  noch aufmerksam machen, auf die sich immer mehr 
ausbreitende Lebensversicherung ohne ärztliche Untersuchung. 
Hier hat er die gänzliche Loslösung der Lebensversicherung 
von dem Niveau der jeweiligen allgemeinen medizinischen Er
kenntnis der Krankheiten — näher darauf einzugehen, haben 
wir hier nicht, hier steht die Lebensversicherungsmedizin 
zur Erörterung. Wenn ich aber auch von dieser behaupte, daß 
sie nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung sei, und als den eigent
lichen Boden ihrer Erkenntnis nur die Statistik kenne, so weiß 
ich mit Herrn S to lp er  recht gut, daß auch mit der exaktesten 
Logik die statistischen Schlußfolgerungen falsche werden, wenn 
von Voraussetzungen ausgegangen ist, die nur den Anschein 
hatten, richtig zu sein, und damit komme ich zu dem zweiten 
Teil meines Referats, das sich mit eben diesen Voraussetzungen 
und den Weg, sie im höchst möglichen Grade richtig zu ge
stalten, beschäftigt.

Ich habe gesagt: Jede Statistik sei ohne Wert, wenn
sie nicht aus einwandsfreien Unterlagen gewonnen sei und 
alle aus ihr gewonnenen Erfahrungen würden nutzlos, wenn 
sie nicht auf Fälle angewendet werden könnten, die dieselbe 
Vorbedingung der Sicherheit wie jene selbst böten. Diese 
Sicherheit geben könne aber nur der Vertrauensarzt. Er sei 
die Auskunftsperson, auf die der Gesellschaftsarzt sein Urteil 
stützen müsse, durch seine Augen allein lerne er den Antrag
steller medizinisch kennen. Seine Aufgabe sei, zu erfragen, zu 
beobachten, zu untersuchen und das Gefundene richtig und aus
führlich in seinem Gutacliteu zu beschreiben. Zweifellos unter
suche aber der Vertrauensarzt am besten, der wisse, worauf es 
ankomme, und ankommen könne es in der Lebensversicherung 
immer nur auf die Prognose. Von Wert sei aber immer nur 
die, die auf die volle Erkenntnis des Sachverhalts hin ausge
sprochen werde und eben dieser ihr Aufbau aus allen Ergebnissen 
einer genauen Untersuchung erkläre es, daß jeder Fehler im 
einzelnen auch die Richtigkeit des Endergebnisses in Frage stellen 
müsse. Deshalb müßten die Vertrauensärzte darauf hingewiesen 
werden, einmal, daß sie lediglich für eine Prognose arbeiteten, 
und dann, daß die Lebensversicherung auf diesen oder jenen 
Punkt bei ihren Untersuchungen ganz besonderen W'ert lege. 
Nicht die medizinischen Tatsachen seien verschieden, sondern 
nur die Gesichtspunkte, von denen aus sie betrachtet würden. 
Als Beispiel nahm ich den Kampf, den die Lebensversicherung 
tagtäglich mit den orthodox bakteriologisch denkenden Ärzten 
zu führen habe, denen die Disposition ein nichts mehr sei, und 
die daher glaubten, in ihren Gutachten den für die Prognosen
stellung so überaus wichtigen allgemeinen Habitus des Antrag
stellers als eine chose negligable behandeln zu dürfen. Statt 
einer einfachen Gesamtfrage würde oft ein Heer von Unterfragen 
notwendig, um eine nur einigermaßen brauchbare Antwort zu 
erhalten. Die vertrauensärztlichen Formulare sprächen hier 
eine sehr beredte Sprache. Man rufe auf den Ärztetagen immer 
nach ihrer Revision, bedenke aber nicht, daß die vielen Fragen 
nicht der Lebensversicherung schuld zu geben sein, sondern 
daß sie lediglich die mangelnde Vorbildung der Ärzte für das 
Amt eines Vertrauensarztes verschulde. Statt einer Formular
revision sei daher die Erziehung der Ärzte zu den Aufgaben 
anzustreben, die sie als Vertrauensärzte zu leisten hätten. 
Aber nicht einfach sei der W7eg, auf dem diese Belehrung zu 
erreichen sei. Nicht angebracht erschiene mir, wie von anderer 
Seite vorgeschlagen worden sei, die Errichtung eines besonderen 
Universitätslehrstuhls, denn die Medizinstudierenden seien durch
aus noch nicht so weit vorgebildet, um mit Nutzen ein der
artiges Kolleg besuchen zu können, dort müßten fertige Ärzte 
sitzen. Die Universität sei auch nicht dazu da, um Spezial
fächer zu pflegen. Solle die Lebensversicherungsmedizin mit 
Vorteil gelehrt und so gefördert werden, so setze sie bei den 
Lehrern eine durch und durch technische Vorbildung, bei den 
Lernenden ein abgeschlossenes klinisches Studium voraus. Ich sei 
daher stets dafür eingetreten, daß die Gesellschaftsärzte in Fort
bildungskursen für praktische Ärzte die Förderung der Lebens- 
versichungmedizin in die Hand nehmen sollten. So lange das 
freilich nur auf ganz privatem Wege geschehen könne, sei der 
Erfolg hinsichtlich der Zahl der Zuhörer ein sehr problematischer; 
gelänge es daher, die Regierungen dafür zu gewinnen, daß die 
Akademien für praktische Medizin die Lebensversicherungs
medizin als einen besonderen Lehrgegenstand mit in ihrem 
Lehrplan aufnähmen, so sei damit die Vor- und Ausbildung der 
kommenden Ärzte als Vertrauensärzte gewährleistet, gleichzeitig 
aber auch der Rückhalt gewonnen, in den jetzt mit den 
Akademien verbundenen Fortbildungskursen für praktische Ärzte 
die Lebensversicherungsmedizin zur besseren und ausgiebigeren 
Geltung zu bringen. Die Akademien hätten die Aufgabe, den



Arzt in das Verständnis seiner Berufsaufgaben und -Pflichten 
einzuführen und zu diesen gehörten auch die eines Vertrauens
arztes für die Lebensversicherung.

Das mein Vorschlag, den ich zur Förderung der Lebens
versicherungsmedizin gemacht habe. Und Herr S to lper?  Er 
sagt in seiner Arbeit: für die zweifellos am stiefmütterlichsten 
behandelte Lebensversicherungsmedizin mögen die letztgenannten 
d. li. ärztliche Fortbildungskurse, sei es an Universitäten, sei es 
an Akademien, eine geeignete Lehrstätte sein.

Wir begegnen uns also in unseren Förderungsvorschlägen 
mehr, als es bei ihrer Begründung vorher den Anschein haben 
wollte.

Es bleibt noch die praktische Unfallversicherungsmedizin 
zu besprechen. Über sie und ihre Förderung habe ich in meinem 
Referat gesagt:

Wenn wir für die Lebensversicherungsmedizin den Unter
richt an den Akademien in Anspruch nehmen, wenn wir fordern, 
daß der fertige Arzt erst der Zuhörer sei, dem sie gelehrt 
werden soll, so gilt das nicht auch für die Unfallversicherungs
medizin. Sie ist eben von jener ganz wesentlich verschieden. 
Die Lebensversicherungsmedizin bildet sich als Wissenschaft 
selbständig fort und verlangt von dem Arzte, daß er nach ihren 
Anweisungen einen gesunden Menschen untersuchen und unter 
diesem Gesichtspunkt begutachten soll, setzt also ein fertiges, 
abgeschlossenes medizinisches Studium voraus; die Unfallver
sicherungsmedizin dagegen hat sich von vornherein theoretisch 
und praktisch mit dem kranken Menschen zu befassen; ihr 
Lehrgang fällt daher so naturgemäß mit dem Studium der 
Universität zusammen, daß sie von ihm gar nicht getrennt 
werden kann. So wenig aber bei diesem ein Dozent ausreicht, 
um in allen Sätteln gerecht, die gesamte Medizin zu lehren, 
so wenig kann ein Lehrstuhl genügen, um der gesamten Unfall
heilkunde gerecht zu werden. Die Unfallversicherungsmedizin 
zerfällt eben in so viele Teile, als es medizinische Spezialfächer 
gibt, und jedes von diesen verlangt sein besonderes Studium, 
seinen besonderen Lehrer. Sicher aber sind auf einzelnen Ge
bieten bereits so zahlreiche Erfahrungen gesammelt, daß es 
recht gut möglich ist, sie im Zusammenhang mit dem medizi
nischen Unterricht schon jetzt zu verwerten — und hier kommt 
der privaten Unfallversicherung die soziale Gesetzgebung zu 
Hilfe — der Lehrplan der Akademien sieht derartige Vor
lesungen bereits vor und auch der alten Forderung des deut
schen Ärztetags, daß die angehenden Ärzte in die soziale Ge
setzgebung eingeführt und auf ihre Bedeutung für ihre spätere 
Tätigkeit liingewiesen werden sollen, wird dort genügt werden. 
Die private Unfallversicherung darf aber das Vertrauen haben, 
daß auch ihre Interessen damit am besten gewahrt und ge
fördert werden.

Ich habe also demselben Gedanken Ausdruck gegeben, den 
Herr S to lp er  in die Worte faßt, daß die Erziehung der Ärzte 
für die Aufgaben der Arbeiterversicherung auch eine solche für 
die private Unfallversicherung sei; wenn der Staat diese 
fördere, so diene er auch den privaten Unfallversicherungs
gesellschaften. Ich weiß aber auch, daß ich mit den Vor
lesungen auf den Akademien, oder wie ich gerne nachgebe, in 
den Endsemestern auf der Universität, dasselbe im Auge hatte, 
das Herr S to lp e r  in seinem Schlußsatz dahin resümiert, daß 
er sagt, daß sich alles gewiß nicht in einer Hand, in einem 
Kopf zusammenfasse lasse, daß aber eine Zusammenfassung der 
gesetzlichen Bestimmungen, die Heraushebung praktisch wich
tiger Fragen, die formale Schulung für die ärztliche Sachver
ständigentätigkeit eine Lehraufgabe für sich sei, die am Ende 
der Studienzeit erfolgen müsse. Wenn ich dann endlich noch 
erkläre, daß ich nichts dagegen einzuwenden habe, daß ein 
Dozent der gerichtlichen Medizin d ie se  Vorlesungen abhält und

1. Juni 1905. A e r z t l i c h e  S a c h v e

auch Nichtmediziner an ihnen teilnehmen, so wüßte ich tat
sächlich nichts, was Herr S to lp er  und mich hier trennte.

Was war es aber dann, das die Debatte hervorgerufen hat?
Es war lediglich die Verquickung der Lebensversicherungs

medizin mit den versicherungsrechtlichen Aufgaben der staat
lichen Arbeiterversicherungen und so mit der gerichtlichen 
Medizin, mit der sie nur die formale Schulung für die Sachver
ständigentätigkeit gemein hat. Ganz trennt sie die Eigenart 
ihrer Wissenschaft, und um diese allein war es mir zu tun und 
nicht um versicherungsrechtliche Gesichtspunkte, die eben nur 
sehr beschränkt auf sie Anwendung finden können. Ich hoffe, 
daß Herr S to lp er  mir heute darin beistimmen wird und damit 
die Lebensversicherung aus seinem Lehrpläne ausschaltet.

Und wahrlich, die Aufgabe, die er sich gestellt hat, ist 
auch so noch groß genug. Am 2. März 1905 hat Graf 
v. P o sa d o w sk y  im Reichstag das Reichsversicherungsamt 
einen Riesenoberbau ohne jeden Unterbau genannt. Er hat 
dabei freilich an die Schaffung von Kreisinstanzen gedacht, aber 
die eigentlichen Träger der sozialen Gesetzgebung sind die 
Ärzte, und je sicherer dieser Unterbau, um so sicherer wird 
der Oberbau auf ihn ruhen.

Referate.
Chirurgie.

Über Herzverletzungen und ihre Behandlung.
Vortrag des Herrn B orchardt in der Sitzung der Berl. med.

Gesellsch. vom 15. Februar 1905.
(D eu tsche  m ed. W ochensc lir. 1905, Nr. 9. S. 303.)

Von 700 Herzverletzten heilten 10%  spontan; ca. 30%  
starben im unmittelbaren Zusammenhange mit der Verletzung; 
der Rest später. Ausgedehntere Zerreißungen, besonders durch 
stumpfe Gewalt, aber auch Explosionswirkungen von Nah
schüssen veranlaßten sofortigen Tod. Erfolgt dieser langsamer, 
aber in den ersten Tagen, so ist auf Verblutung und Kompression 
des Herzens durch das ins Pericard ergossene Blut zu schließen. 
Wenn die Verletzten die ersten Tage überleben, so können sie 
genesen; doch bleibt die bindegewebige Narbe immer ein 
loxes minoris resistentiae. Auch kann es zur Bildung eines 
Herzaneurysmas kommen. Von den Behandluugsmethoden hat 
in neuerer Zeit die Herznaht ermuthigende Erfolge gegeben. 
Sie kommt daher in Frage. Ktg.

Ein Fall von tödlich verlaufener Stichverletzung des 
Herzens.

Von Stabsarzt Dr. S tude in Oldenburg.
(D. m il. ä rz tl. Z tschr. 1904, l i e f t  l . 1*

Der Fall kam nach einem Transport von 3 km, während 
dem die stoßwreise heftig blutende Wunde fest tamponiert wurde, 
zwei Stunden nach der Verletzung zur Operation. Die Haut
wunde war 2 cm lang, V2 cm breit und befand sich im vierten 
Zwischenrippenraum 1 cm nach innen von der linken Brust
warzenlinie; die Herz wunde in der WTand der linken Herz
kammer dicht neben der Längsfurche etwa in halber Höhe der 
Kammer. Der Schnitt wurde nach R y d y g ier  geführt, nur mit 
dem Unterschied, daß die Rippen nicht in der Knorpelknochen
grenze, sondern im Knochen i y 2 cm davon durchtrennt wurden: 
also quer durch das Brustbein über dem dritten Rippenpaar, 
vom linken Ende des Schnittes nach unten außen über die 
dritte, vierte und fünfte Rippe. Der ganze Lappen federte sehr 
gut nach rechts zurück; der Überblick war sehr gut. Ungünstig 
war das Entstehen eines Pneumothorax, wohl bei der Durcli- 
sägung des Brustbeines, schwierig die Herzmuskelnaht an dem 
sich drehenden pulsierenden Herzen. Trotz Kochsalzeinlaufes 
in den Darm erfolgte der Tod noch auf dem Operationstisch.
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Bis zur Einleitung der leichten Narkose bestand ein starker 
Erregungszustand, entweder als Verblutungsdelirium oder als 
Raptus melancholicus des Selbstmörders aufzufassen.

E. W ullenw eber-Schlesw ig.

Innere Medizin.

Über traumatische Herzklappenzerreißung.
Aus dem Pathologischen Institut des allgemeinen Krankenhauses 

Hamburg-Eppendorf.
Von Eugen Fraenkel.

(M ünchen, m ed. W ochensch r. 1905. N r. 15.)

Bei einem 68 jährigen Manne, wrelcher l 1̂  Stunden nach einem 
Sturz aus bedeutender Höhe gestorben war, wies die Ob
duktion neben vielfachen Verletzungen, von denen hauptsächlich 
die Brüche sämtlicher Rippen der linken Seite, sowie Zerreißen 
der linken Pleura und beträchtlicher Hämothorax hier inter
essieren, eine Zerreißung des vorderen Klappensegels der Pulmonal
klappe nach, welche zweifellos als ganz frisch anerkannt werden 
mußte. Das Herz, welches eine Anzahl linsengroßer Blut
ergüsse unter dem Epicard zeigte, war im übrigen vollkommen 
frei von krankhaften Veränderungen, welche zu einer Klappen
ruptur disponieren konnten, sodaß es in diesem Falle gelungen 
ist, völlig einwandfrei die Ruptur einer Klappe eines gesunden 
Herzens durch Trauma nachzuweisen, eine Tatsache, die bisher 
in keinem Falle von Klappenruptur möglich war, ausgenommen 
vielleicht einen Fall von W eiß  (Wiener med. Presse 1875, 
Nr. 1 und 2), zitiert von M. B. Schm idt 1902, Nr. 38 der 
Münchener medizinischen Wochenschrift. Daß eine traumatische 
Klappenruptur zu einer dauernden schweren Störung der Herz
arbeit mindestens führen kann, dürfte bei der der Klappe 
während der Herzaktion dauernd zugemuteten Zerrung ein
leuchten. S ee lh o rst.

Schrotschuß und Wundstarrkrampf.
Von Dr. G. Schm idt, komm, zur chir. Klinik in Breslau.

(D tsch. m ed. W o c h en sc h r. 1904. N r. 9.)

S. hat im Anschluß an zwei in der Klinik erfolgende Todes
fälle an Starrkrampf nach Schußverletzungen mit den aus den 
Wundkanälen entfernten Filz- und Papppfropfen, ferner auch 
mit den von ungebrauchten Patronen entnommenen Pfropfen und 
dem zur Herstellung dienenden Rohmaterial Impfungen an 
Tieren gemacht und das Entstehen von Tetanus beobachtet. 
Schrotschüsse aus größerer Entfernung sind nach dieser Richtung 
ungefährlich — dabei dringt der Pfropfen nicht mit ein, wie 
auch Schrotschüsse aus Gewehren aus geringer Entfernung — 
dabei sind die WTundkanäle so groß und weit, daß Desinfektion 
und offene Wundbehandlung eingeleitet wird. Dagegen müssen 
Revolver- und Pistolen-Schrotverletzungen aus nächster Nähe 
mit kleiner Einschußöffnung als besonders geeignet zur Ein
impfung von Tetanusbazillen angesehen und dementsprechend 
behandelt werden. E. W u llen  web er-Schleswig.

Vergiftungen.

Beiträge znr Lehre von den Vergiftungen.
Von Professor Dr Ju liu s  K ratter, Graz.

(G esam m elte  S o n d e rab d rü ck e  von A bhand lungen  aus B and  X III, YIV, Y V I dos 
A rch ivs fü r K rim in a la n th ro p o lo g ie  und  K rim in a lis tik )  L e ip z ig , D ru ck  von J . H.

H irsch fe ld . 1904.

Wir haben eins der von Kratter in jenen Abhandlungen 
besprochenen Gifte, Arsenik, schon seiner Zeit zum Gegenstände 
eines Referates an dieser Stelle gemacht.

Diese Sammlung, wie sie jetzt vorliegt, stellt fast eine 
praktische Toxikologie der wichtigsten Gifte überhaupt dar, 
ganz geschöpft aus der eignen überaus reichen Erfahrung des 
hervorragenden Grazer Forensikers.
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Einige herausgegriffene Stellen mögen die Menge von wert
voller Belehrung, die diese Abhandlungen bringen, veran
schaulichen.

Von anorganischen Giften behandelt Kratter A rsen , 
P h osp h or, Q u eck silb er , B le i ,  K upfer.

Die Geschichte des Phosphors als Vergiftungsmittel beginnt 
erst 150 Jahre nach seiner Entdeckung, nämlich mit der Er
findung des Phosphorzündhölzchen im Jahre 1833.

15 mg. können schon schwere Vergiftungserscheinungen 
hervorrufen, 50 mg. sind als tödliche Dose für einen Menschen 
anzusehen; die Köpfchen einer Schachtel (bei 100 Stück) ent
halten also reichlich die tödliche Dosis.

Im Leichenbefund des Phosphorvergifteten können sich 
die Hautblutungen mitunter als recht große blaue Flecke dar
stellen: ein solcher Mensch sieht dann wie geprügelt aus. 
Kratter sah Blutunterlaufungen des Augenlides, wie man sie in 
der Regel nur nach schweren Schädelverletzungen zu finden 
pflegt. Ihre Lieblingssitze sind das Brustfell, wo sie namentlich 
im hinteren Mittelfellraum längst der Körperschlagader zu um
fänglichen Blutflecken gedeihen können, dann das Zwerchfell, 
Netze und Gekröse, Achselhöhlen und Schenkelbeugen. Man 
soll es nie unterlassen bei vermuteter Phosphorvergiftung gerade 
an diesen Stellen nach Blutungen zu fahnden. In manchen 
Fällen sind sie so zahlreich, daß die serösen Häute und die 
von ihnen überzogenen Organe wie getigert aussehen, in anderen 
Fällen kommen sie recht spärlich vor oder sie fehlen auch wohl 
ganz. Letzteres gerade werde in den Lehrbüchern nirgends 
mit genügender Schärfe hervorgelioben. Natürlich muß ein bis 
dahin völlig gesundes Organ, z. B. die Leber anders aussehen, 
wenn es weniger als 24 Stunden, als wenn es drei- oder vier
mal 24 Stunden oder gar 10 Tage unter der Giftwirkung stand. 
Daher die außerordentliche Verschiedenheit der Befunde hin
sichtlich der Blutaustritte. — Trotz der schnellen Umwandlung 
des Phosphors in der Leiche, sind Fälle bekannt, wo es sich in 
exhumierten Leichen noch nach 8 Wochen nachweisen ließ. 
Nach 11—12 Wochen findet man ihn nur mehr als phosphorige 
Säure, nach höchstens 16 Wochen überhaupt nicht mehr, d. li. 
nur noch als Phosphorsäure, was eben die Vergiftung nicht 
mehr beweisen kann. P hosphor is t  in L eich en  kaum so- 
v ie le  W ochen la n g  s ich er  n a ch w eisb a r , a ls A rsen  Jahre. 
Die bei der Exhumierung und Leichenzergliederung etwa noch 
vorhandenen Spuren von Phosphor werden in den zerschnittenen 
Organen, zu welchen der Luftsauerstoff fast unbehinderten Zutritt 
hat, rasch oxydiert. Es ist also dringend geboten, daß sie mit 
größter Eile und so verpackt, daß nur wenig freier Raum in 
den Glasgefäßen vorhanden ist, zur chemischen Untersuchung 
gelangen, und der Chemiker hinwiederum muß sich klar sein, 
daß jede Stunde mehr, die das in seiner Hand befindliche Objekt 
bis zur Inangriffnahme der Arbeit weiter fault, das Resultat 
der ganzen Untersuchung gefährden kann. Für diesen enorm 
wichtigen Punkt herrscht nach Kratters Erfahrung bei allen 
beteiligten Faktoren große Verständnislosigkeit. — Das Leuchten 
der Phosporspuren (im Destillierkolben mit schwach angesäuertem 
Wasser) wird durch die gleichzeitige Anwesenheit von Alkohol, 
Äther, Kupfervitriol, Sublimat, Terpentinöl, Wasserstoffsuper
oxyd, Karbolsäure, Petroleum, Benzin, Chloroform, Fette, Fett
säure, und durch manche Fäulnisprodukte wie H 2 S ver
hindert. — Kratter redet der äußerst empfindlichen schönen 
Methode des Nachweises von Dusart-Blondlot das Wort, die aber 
eine schwierige Kunstleistung für die Hand des besonders Ge
übten darstelle. — Schon die kleinste Spur von freiem Phosphor 
in den Organen beweist die Vergiftung. Nach Wassmuts Unter
suchungen erzeugt Phosphor auch bei der Frucht im Mutter
leibe die typische Vergiftung. —
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Die typische Sublimatdysenteria ist bei Tod innerhalb der 
ersten 3 Tage n ich t vorhanden. —

Kratter sah (mit Eppinger) eine Laparotomierte mit dem 
Befunde tödlicher Sublimatvergiftung. Das Sublimat konnte nur 
von den in einer Sublimatlösung gewaschenen und während der 
Operation oft darin abgespülten Händen des Oparateurs an das 
Peritoneum und die Eingeweide gelangt sein. ■—

Beim B le i kann ähnlich wie bei misslungenem Selbstmord
versuch durch Arsen, sich wochenlang nach scheinbarer Ge
nesung und wiedergewonnener Arbeitsfähigkeit das Bild der 
chronischen Vergiftung mit Lähmungen einsetzen.

E e in e s  K upfer is t  u n g ift ig ;  als Gifte wirken nur seine 
Salze, voran das bekannte Kupfervitriol und der Grünspan 
(essigsaures Kupferoxyd). — Die Leber des Menschen enthält 
fa s t  r e g e lm ä ß ig  eine Spur von Kupfer; spät exhumierte 
Leichenteile öfters größere Mengen, die dann Verunreinigung 
von außen her sind, durch Messingkränze, Rosenkranzdrähte, 
Knöpfe, u. a.

Es folgen zwei weitere Kapitel über o rg a n isch e  Gifte: — 
K oh len oxyd , B la u sä u re , A lk oh ol, E ss ig sä u r e , Chloro
form , K arb o lsäu re  und über P f la n z e n g if te . Hierin wird 
zunächst der N a ch w eis  von P fla n z e n g ifte n  im a l l 
g em ein en  besprochen; dann im speziellen: A trop in , M orfin, 
S try ch n in , V era tr in , C olch icin . (Schluß folgt.)

P. Bernhardt-Dalldorf.

Vergiftung nach äußerlicher Anwendung von Kupfer
sulfat (Blaustein).

Von Dr. Spannbauer-Trembowla.
(W ien e r m ed. W o ch en sch r. 1904. N r. 43.)

Ein 23jähriger kräftiger Soldat reibt sich wegen eczematöser 
Krusten am Kopf etwa 5—6 g Kupfersulfat, in Milch gelöst, in 
die Kopfhaut ein. Nach 24 Stunden starker Durchfall, nach 
weiteren 12 Stunden reichliches Erbrechen. Die blaue Farbe 
des Erbrochenen leitete zuerst auf die richtige Diagnose. Schwere 
Albuminurie, starker Kräfteverfall, Herzschwäche. Nach Kampher
einspritzungen und Hypodermoklyse schnelle Erholung. Das Salz, 
das durch die Haut aufgenommen war, war offenbar gänzlich 
durch den Magendarmkanal ausgeschieden worden. Es wirkte 
nur auf diesen giftig, denn in den ersten 24 Stunden, wo es 
schon im Blut zirkulierte, aber noch nicht in den Verdauungs- 
tractus gelangt war, war das Allgemeinbefinden nicht gestört.

L eh fe ld t.

Über Senfvergiftung.
Von Dr. K olbe, Ast.-Arzt am Kreiskrankenhause Britz-Berlin SO.

(D tsch .-m ed . W ochensch r. 1904, N r. 7).

Ein 38jähriges Fräulein gebrauchte seit vier Tagen wegen 
Magenschmerzen eine Kur mit Senfkörnern, steigerte aber die 
Dosis auf fünf bis sechs stark gehäufte Teelöffel und mehr; 
zuletzt nahm sie an einem Sonntag um 6 Uhr abends ein. Am 
Montag morgen wurde sie erst auf vieles Klopfen wrach und fiel 
beim Aufstehen besinnungslos um. Es bestand dann starke Blau
färbung des Gesichts und der Schleimhäute, ein kleiner unregel
mäßiger Puls von 116, Temperatur von 35,5, Atmung nach 
Cheyne-Stoke von drei bis acht Zügen in der Minute, Muskeln 
des Bauches und der Glieder fest zusammengezogen, volle Blase. 
Die Besinnung war auf Anrufen und äußere Reize zu wecken, 
schwand aber stets gleich wieder. Der Puls wurde gehoben 
durch Kampfereinspritzungen, der Harn durch Katheter entleert; 
er enthielt Spuren von Eiweiß und 5 % Zucker. Durch Magen
sonde entleerte sich ein wenig graubraune, stark ätherisch 
riechende Flüssigkeit mit öligen Tropfen an der Oberfläche, 
darauf Spülung. Im weiteren Verlauf traten tiefere Bewußt
losigkeit und fast Stillstand der Atmung öfter ein, wurden aber 
durch Heben des Unterkiefers und künstliche Atmung bekämpft.
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i Auch wurden eine Kochsalzinfusion und Atropininjektion, diese 
wegen des Krampfzustandes der Muskeln, namentlich des Zwerch
felles, gemacht. Allmählich hoben sich Herztätigkeit und At
mung und in der nächsten Nacht erfolgte ruhiger Schlaf. Am 
nächsten Tage bestand starkes Hautjucken; im Gesicht begann 
sich ein Furunkel zu bilden. Am dritten Tage war das Be
wußtsein völlig frei, bestand keine Schlafsucht mehr und war 
der Harn frei von Zucker. Am vierten Tage hatte das Haut
jucken ein Ende.

Aus dem im Senfsamen enthaltenen Glykosid Sinigrin (myron- 
saurem Kalium) wird durch das Ferment Myrosin das ätherische 
Senföl abgespalten. Seine Wirkung befällt besonders die Reflex
zentren des verlängerten Marks: das Gefäßnervenzentrum (an
fängliche Reizung, dann Lähmung: Puls unregelmäßig, meist 
beschleunigt bei weiter pulsierendem Herzen — und das At
mungszentrum: die Atmung steht in der Stellung der Einatmung 
still, ist aber künstlich stets wieder in Gang zu bringen. Da 
die Reflexerregbarkeit durch fortgesetzte kleine Dosen zunächst 
gesteigert wird, wirkt dann schon die halbe größte Einzelgabe 
des Strychnin tödlich; nach eingetretener Lähmung der Reflexe 
nicht einmal die doppelte Gabe mehr. Am Magendarmkanal 
werden außer kleinen Schleimhautblutungen keine Wirkungen 
bemerkt, auch nicht Vermehrung der Peristaltik (vgl. R. H en ze , 
Inaug.-Diss. Halle 1878).

Die Diagnose wird gestützt durch gelegentlich beobachteten 
Geruch der Ausatmungsluft und des Harns nach Meerrettig oder 
Knoblauch, durch Destillation des Mageninhalts und des Harns 
zur Gewinnung des ätherischen Öls, durch den Nachweis der 
Senfkörner in den Stuhlentleerungen.

Die Behandlung besteht vor allem in künstlicher Atmung, 
Magenspülung, Reizmitteln, vielleicht Verabreichung reichlicher 
Milch und Strychnin oder Atropin.

E. W^ullenweber-Sclileswig.

Eia eigenartiger Fall von Kohlenoxydvergiftung.
Von Dr. Otto S ch even , Halsarzt in Frankfurt a. M.

(D. m ediz. W o c h en sc h rift 1904, Nr. G.)

In einem verhältnismäßig geräumigen, 18,5 cbm, 3,20 m 
Höhe, Badezimmer war durch Benutzung eines Gasbadeofens 
nach dem System des „Junkerschen Schnellwassersieders“ 
innerhalb der zur Fertigstellung eines Bades nötigen 20 Minuten 
in der oberen Hälfte des Luftraumes eine Ansammlung von 
Kohlenoxyd entstanden, die den aus dem Bade sich Erhebenden 
bewußtlos machte. Nach IY2 stiindiger Mühe gelang seine 
Rettung. Ein nochmaliger Versuch tötete die zu diesem Zwecke 
V2 m unter der Decke angebrachte Ratte (Sektion: alle Zeichen 
der Kohlenoxydvergiftung), betäubte zwei andere auf dem Boden. 
Die starke Gasverbrennung bewirkt eine Verarmung der Zimmer
luft an Sauerstoff, dadurch kommt es zu unvollständiger Gas
verbrennung und Bildung von Kohlenoxyd. Verfasser empfiehlt 
dringend, die Schnellwassersieder mit einem Abzugsrohr zu ver
sehen. E. W u llen  web er-Schleswig.

Eine Belladonnavergiftung.
Von Dr. S töcker, Groß-Wangen.

(Cori esp o n d en zb ln tt fü r S ch w eizer Ä rzte , F e b r . 1905. P ag . 107.)

Ein 4 '/2 jähriger Knabe hatte um 6 Uhr abends wahr
scheinlich zwei Beeren der Tollkirsche genossen, die von seinen 
Schwestern im Aufträge des Lehrers, welcher die Pflanze in 
seiner Klasse demonstrieren wollte, aus dem Walde mit nach 
Haus genommen waren. Um 7 Uhr trank er Milch, wurde dann, 
weil er matt war und ein gerötetes und gedunsenes Gesicht 
zeigte, von der Mutter, die glaubte er bekäme die Masern ins 
Bett gebracht. Während der Nacht wälzte er sich häufig 
umher, schwatzte unverständliches Zeug und fiel mehrere Male 
aus dem Bett. Am nächsten Morgen um 7 Uhr zeigen sich bei
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der ärztlichen Untersuchung1 ad maximum dilatierte, reaktionslose 
Pupillen, Rötung des Gesichts und der Bindehäute, starke 
Unruhe, Puls 130, Temp. 36,4.

Um 9 Uhr morgens wird eine Injektion von Morph, mur. 0,01 
gemacht. Da die Unruhe und das Hallucinieren anhält, wird 
um 2 1/2 Uhr nachmittags dieselbe Dosis wiederholt. Gegen 
abend scheint geringe Reaktion der Pupillen einzutreten, der 
Kranke wird etwas ruhiger. In der Nacht folgt noch ein 
Exaltationsstadium, dann tiefer Schlaf und völlige Genesung in 
zwei Tagen. J. Meyer-Lübeck.

Arzeneiexanthem nach Aspirin.
Von Dr R. Freund, Danzig.

(M ünch, m ed. W och. 1905. N r. 15.)

Verfasser führt drei Fälle seiner Praxis an, in denen 
nach Dosen von 1,0 Aspirin mit vollkommener Regelmäßigkeit 
Bläschenausschläge auftraten, welche durch Jucken und Brennen 
die Patienten sehr quälten. S ee lh o rst.

N euro log ie  und P sych ia tr ie .

Zur Frage der Schlaftrunkenheit.
Von S iefert.

(A rch iv  f. K rim ina l-A n th r., Bd. 16, H  2.)

Ein 32 jähriger Fuhrmann Schm., der wegen Körperverletzung, 
Widerstand gegen die Staatsgewalt bestraft und als roher, ge
walttätiger Mensch, der besonders unter dem Einfluß von Alkohol
exzessen zu gemeingefährlichen Ausschreitungen neigt, bekannt 
ist, bewohnt mit einem 60jährigen Handelsmann ein Zimmer 
zusammen. Er kommt nachts gegen 1 Uhr, nachdem er zehn Glas 
Bier getrunken hat, angetrunken zurück und wird vom Wirt 
ins Bett gebracht. Gegen 3 Uhr wird er anscheinend durch 
ein Geräusch wach und gerät mit seinem Schlafgenossen, den 
er in der Schlaftrunkenheit möglicherweise für einen Einbrecher 
hält, in Streit. Im Verlauf der Schlägerei bringt er dem 
60jährigen Manne mehrere schwere Verletzungen (Bluterguß 
ins Gehirn, Fraktur fast sämtlicher Rippen) bei, infolge deren 
der Handelsmann wahrscheinlich sofort verschied. Schm, hat 
an diesen Vorgang nur unklare, wahrscheinlich gar keine Er
innerung. Er gehört offenbar zu denjenigen, welche durch voran
gehenden gewohnheitsmäßigen Genuß von Alkohol eine gewisse 
Prädisposition zu pathologischen Rauschzuständen besitzen und 
bei denen wutartige Paroxysmen durch plötzliche heftige Affekte, 
insbesondere Schreck, ausgelößt werden können. Das Medizinal
kollegium gab dementsprechend das Gutachten dahin ab, daß 
Schm, infolge seines trunkenen Zustandes Wahnvorstellungen 
gehabt hat, unter deren Einfluß er die Tat begangen hat.

H o p p e - U chtspringe.

Zum Thema über die falschen Wahrnehmungen 
von Verletzten.

Von Hahn.
(A rch. f. K rim ina l a n th r. Bd. 17, N r. 1.)

Ein Polizeimeister glaubt von einem Attentäter einen 
Schlag in die linke Weiche von vorn erhalten zu haben, tat
sächlich ist er durch eine Revolverkugel in den Oberschenkel 
von hinten verwundet. Hoppe-Uchtspringe.

Eine Gedächtnistäuschung.
Von H ellw ig .

(A rch. f. K rim in a la n tlir. Bd. 17, Nr. 3.)

Im Anschluß an eigene Erfahrungen weist H. darauf hin, 
daß phanthasiereiche Personen sich über Dinge, mit denen sie 
sich lebhaft beschäftigen, so lebhafte Vorstellungen bilden 
können, daß sie schließlich zu der Überzeugung kommen, 
mancherlei Umstände, die nur in der Phantasie bestanden, wirk
lich selbst erlebt zu haben. Diese Personen können dann leicht
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gutgläubig einen Meineid leisten. Auch die Kenntnis des Volks
aberglaubens ist für den Richter sehr wichtig, da er mitunter 
schon aus verschiedenen Manipulationen schließen kann, daß der 
Schwörende die Absicht hat, einen Meineid zu leisten.

H o p p e - U chtspringe.

Gibt es ein pathologisches Plagiat?
Von 0. Juliusburger.

(N euro l. C en tra lb l. 1905, Nr. 4.)

H elen  K e lle r , die bekanntlich schon in frühester Jugend 
die Fähigkeit des Sehens, Hörens und Sprechens verloren hatte, 
berichtet in der Geschichte ihres Lebens über ein psychologisch 
sehr interessantes Ereignis. Als 12 jähriges Mädchen schrieb 
sie eine kleine Geschichte: „Der Frostkönig“, die sehr viel An
erkennung und Beifall fand. Es stellte sich jedoch bald heraus, 
daß eine in Form und Inhalt fast übereinstimmende Geschichte 
„Die Frostelfen“ bereits vor ihrer Geburt erschienen und ihr 
gelegentlich früher einmal vorgelesen war. Lange Zeit nachher, 
als sie das Märchen schon so gut wie vergessen hatte, drängte 
es sich ihr mit solcher Ursprünglichkeit wieder auf, daß sie nie 
auf den Verdacht geriet, ihre Erzählung könne das Geisteskind 
eines Ändern sein. H e len  K e ller  hatte also ein Plagiat be
gangen, aber kein bewußtes, sondern ein unbewußtes, ein patho
logisches. Jul. erklärt das Vorkommen solcher Plagiate mit einer 
Sejunctionsstörung in der Gefühlssphäre. Hoppe-Uchtspringe.

Ein Beitrag zur Kasuistik der Simulation 
von Geisteskrankheit.

Von Glos.
(A rch iv  f. K riin inal-A ntlir., Bd. 16, H. 2.)

Die leichtsinnige, moralisch verkommene Witwe St. läßt 
sich abends gegen 10 Uhr von den 70jährigen Eheleuten, denen 
sie Geld schuldete, bei denen sie auch gleichzeitig viel Bargeld 
vermutete, zur Nacht aufnehmen. Sie versuchte, die Eheleute 
zunächst durch Rattengift, das sie Schnaps beigemengt hat, 
zu vergiften. Als dieses mißlingt, erdrosselt sie die Frau im 
Schlaf und versucht auch den Mann zu würgen, was ihr aber 
mißlingt. Bei der Gerichtsverhandlung bemüht sie sich in 
plumper Weise, Geisteskrankheit zu simulieren, indem sie teils 
epileptische Anfälle, die sie bei ihrem Manne gesehen hat, nach
zuahmen versucht, teils vorgibt, allerhand Getier, kleine Schlangen, 
Mäuse, Ratten, zu sehen, dabei aber leugnet, Säuferin zu sein. 
Da die Simulation leicht erkennbar war, wurde sie im Sinne 
der Anklage verurteilt. Kriminalpsychologisch interessant ist, 
daß ihr die Anregung zur Simulation erst eine bei Gericht ge
stellte Frage gegeben zu haben scheint. Hoppe-Uchtspringe.

Ein Fall von Leichenschändung.
Mitgeteilt vom S tad tm ag istra t Kulmbach.

(A rch iv  f. K rim inal-A n th r., Bd. IC, H . 2.)

Der außerehelich geborene, 43 jährige Gelegenheitsarbeiter
A. B., der bei seinen Bekannten stets als schwachsinnig galt 
und seit längerer Zeit häufig und stark trank, hatte an einem 
Abend auf nüchternen Magen etwa sechs Glas Bier getrunken. 
Während er allein im Wirtshaus saß, kam ihm der Gedanke, 
die Leiche einer 43 jährigen, an Lungenschwindsucht gestorbenen 
Frau zu mißbrauchen. Er schlich sich in das Totenzimmer 
und versuchte seine Absicht auszuführen. Als ihm die innuissio 
penis nicht gelang, überkam ihn, wie er angibt, die Wut, und 
er brachte der Leiche scheußliche Verstümmelungen bei. Der 
Unterleib war durch zwei große klaffende Schnitte geöffnet, 
so daß die Gedärme heraushingen, die ganze Schamgegend mit 
Darm und After herausgeschnitten, die Brustdrüsen abgetragen. 
Außerdem fanden sich an Brust und Kopf noch zahlreiche Schnitte. 
Die abgeschnittenen Brüste und Schamteile hatte er mitgenommen 
und diese dann am nächsten Tage als er eines Gendarmen an
sichtig wurde, weggeworfen. A. B. ist geständig und sieht das

s t ä n d ig e n - Z e i t u n g .  No. 11.



1. Juni 1905.

Strafbare seiner Handlung ein. Er war bereits wegen ver
schiedener Unzuchtsvergehen bestraft. Die Natur scheint ihn 
mit einem außerordentlich lebhaften Geschlechtstrieb, der sich 
oft zu unersättlicher Geilheit steigerte, ausgestattet zu haben. 
Bisweilen war seine Begierde so gewaltig, daß er seine schwer 
geisteskranke Frau auf der Erde begattete, obwohl das Bett 
nebenbei stand. Selbst ein Gewitter schreckte ihn vor ge
schlechtlichen Handlungen nicht zurück, so daß einmal der Blitz 
zwischen seine Beine hindurchfuhr und der auf ihm liegenden 
Partnerin die Schamteile versengte. Als ihm Gegenstände für 
seinen Kitzel zu fehlen anfingen, verging er sich an Tieren 
(Ziegen) und schließlich auch an Leichen. Zu diesem ungeheuer 
gesteigerten Geschlechtstrieb kamen nun noch die angeborene 
Minderwertigkeit und der übermäßige Alkoholgenuß hinzu. Man 
kam daher zu dem Schluß, daß eine freie Willensbestimmung 
zwar beeinträchtigt, aber nicht ausgeschlossen war. Er wurde 
zu einer Gesamtstrafe von einem Jahr Gefängnis und sechs 
Wochen Haft verurteilt. Hoppe-Uchtspringe.

Die Trunkenheit im Militärstrafverfahren.
Von Funk.

(A rch iv  f. K rim ina l-A m hr., B(l. 10, H. 2.1

Eine große Aufmerksamkeit muß der Militärrichter der 
Trunkenheit, insbesondere den pathologischen Rauschzuständen, 
zuwenden. Eine große Summe Arbeit bliebe ihm erspart, wenn 
jede Mannschaftsperson, die wegen eines Verbrechens in Haft 
gesetzt wird, von einem Arzte sofort auf Trunkenheit untersucht 
würde, was namentlich in größeren Garnisonen keine Schwierig
keiten böte. So lange der Arzt nicht im administrativen Vor
verfahren herangezogen wird, muß die Tätigkeit des Militär
richters dahin gerichtet sein, Material für die Sachverständigen 
herbeizuschaffen. Dazu ist für ihn aber auch eine gewisse 
Kenntnis von den pathologischen Rauschzuständen, die nach 
körperlichen Anstrengungen, Affekten, Trinken bei nüchternem 
Magen, schon nach kleinen Alkoholmengen eintreten können, 
dringend notwendig. Hoppe-Uchtspringe.

Die Ermordung eines fünfjährigen Knaben. — 
Aberglaube des Mörders.

Von Y.
(A rcli. f. K rim in a la n th r. Bd. 17, Nr. 1.)

Der 35 jährige Spengler St., welcher wegen unzüchtiger 
Handlungen, Diebstahl usw. vorbestraft ist, mißbraucht einen 
5jährigen Knaben geschlechtlich. Als darauf die Eichel des 
Knaben sich entzündete und die Vorhaut sich nicht zurückbringen 
ließ, überkam ihn die Furcht vor Entdeckung. Um einer solchen 
vorzubeugen, beschloß er den Knaben umzubringen. Er würgte 
ihn etwa fünf Minuten, bis er sich nicht mehr rührte. Während 
er über die Beseitigung der Leiche nachdachte, erinnerte er 
sich, gelesen zu haben, daß das Pulver von Organteilen junger 
Kinder wunderbare Kräfte habe. Er beschloß daher, die be
treffenden Teile zu entnehmen und schnitt sie mit einem Taschen
messer heraus. Auch die Geschlechtsteile entfernte er, angeblich 
um die Spuren des geschlechtlichen Mißbrauchs zu entfernen. 
Nach der Sektion ist es wahrscheinlich, daß der Knabe zur Zeit 
dieser Verstümmelungen noch lebte und daß der St. das Messer 
brauchte, während sein Opfer noch zu einer Abwehr fähig war. 
St., bei dem die Sachverständigen eine krankhafte Störung der 
Geistestätigkeit verneinten, wurde von den Geschworenen des 
Mordes für schuldig befunden. Hoppe-Uchtspringe.

Impotenz und Meineid.
Von U ngew itter.

(A rch. f. K rim in a la n th r. Bd. 17, N r. 1.)

Ein Bauernsohn, der populär-medizinische Schriften gelesen 
hatte, versicherte Frauenzimmern gegenüber, damit diese sich 
ihm leichter hingäben, daß er impotent sei. Als er in einem
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Falle jedoch zur Zahlung der Alimente verurteilt wurde, leistete 
er einen falschen Offenbarungseid. Nach der Verurteilung 
wegen Meineid behauptete er, geisteskrank zu sein. Nach dem 
Gutachten der Sachverständigen leidet er nicht an einer aus
gesprochenen Geisteskrankheit, aber an der Wahnvorstellung (!), 
impotent zu sein, auch sei er geistig beschränkt und schwer 
belastet. Hoppe-Uchtspringe.

Psychiatrische Begutachtung bei Vergehen und 
Verbrechen im Amt eines degenerativ-homosexuellen 

Alkoholisten.
Von W eygandt.

(Arcli. f. K rim in a la n th r. Bd. 17. Nr. 1.)

Ein etwa 35jähriger Oberamtrichter, dessen Vorfahren zum 
größten Teil Trinker und Sonderlinge waren, vergeht sich ver
schiedentlich gegen die §§ 349—350. (Urkundenfälschung— 
Unterschlagung). Er selbst hat eine verkehrte Erziehung ge
nossen, ist von Jugend auf dem Alkohol ergeben und zeigt auch 
vielfach homosexuelle Neigungen, ohne jedoch in dieser Be
ziehung die Grenzen des Strafgesetzbuches zu überschreiten. 
Eine Beeinflussung der Willensbestimmung durch die degene- 
rative Veranlagung und Trunksucht liegt zweifellos vor, aber 
diese Beeinflussung war keineswegs so hochgradig, daß ihm vom 
ärztlichen Standpunkt der Schutz des § 51 zuzubilligen war. 
So einstimmig und energisch auch die Sachverständigen eine 
verminderte Zurechnungsfähigkeit geltend machten, so zwecklos 
waren ihre Bemühungen in diesem Fall. Der Vertreter der 
Anklage erklärt ihnen schlankweg, die verminderte Zurechnungs
fähigkeit sei eine ärztliche Konstruktion, aber kein juristischer 
Begriff; der Verteidiger dagegen warf die Frage auf, um wie 
viel Prozent etwa die Zurechnungsfähigkeit vermindert sei, 
worauf die Sachverständigen mit durchaus begreiflicher Reserve 
ihrer Meinung dahin Ausdruck gaben, daß die Zurechnungs
fähigkeit des Angeklagten als um zwei Drittel (!) gemindert 
angesehen werden könne.

W. hält im Anschluß an diesen Fall die Einführung des 
Begriffs der geminderten Zurechnungsfähigkeit, wie er ehedem 
bestand, nicht für zweckmäßig, wesentlich wichtiger sei die 
Frage der zweckmäßigen Behandlung der vermindert Zurechnungs
fähigen. Hoppe-Uchtspringe.

Über psychische Störungen nach Warzenfortsatz
operationen.

Von Dr. F ritz Großmann-Berlin.
(Z e itsch rif t fü r O h ren h e ilk u n d e , Bd. 49, H eft 3/4.)

Psychosen nach operativen Eingriffen gehören nicht zu den 
allergrößten Seltenheiten; auf ohrenärztlichem Gebiete aber sind 
ihrer bisher nur ganz wenige beobachtet worden. Großm ann  
stellt aus der Literatur vier derartige Fälle zusammen, doch 
sind diese alle vier nicht ganz einwandfrei. Anders verhält 
es sich mit vier weiteren Fällen, die Großm ann aus dem 
Material der Lucaeschen Klinik bekannt gibt. Bei einem acht
zehn Jahre alten Mädchen traten sechs Tage nach Aufmeißelung 
des rechten Warzenfortsatzes die Symptome eines ausgesprochenen 
halluzinatorischen Deliriums mit Verfolgungsideen auf, bei dem 
depressive und manische Vorstellungen schnell mit einander ab
wechselten. Nach etwa zwei Monaten war die Psyche wieder 
normal. In den drei ändern Fällen handelte es sich um Männer
— 46, 59 und 51 Jahre alt —, bei denen sich im Anschluß an eine 
Warzenfortsatzoperation depressive Vorstellungen hypochondrisch
melancholischer Art unter dem typischen Bilde des sekundären 
traumatischen Irrenseins entwickelten; von den Kranken endeten 
zwei durch Selbstmord in der an der Klinik vorüberfließenden 
Spree, während der dritte erhängt aufgefunden wurde.

Was die Häufigkeit ihres Vorkommens betrifft, so berechnet 
Großm ann zwei postoperative Psychosen auf 1000 Warzen
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fortsatzoperationen. Als prädisponierende Momente hebt er 
hervor die durch die Mittelohreiterung bedingte Schwächung des 
Gesamtorganismus und die beim Auftreten von Komplikationen 
zu verzeichnende Autointoxikation des Körpers; besonders aber 
seien die Erschütterungen des Kopfes und des Schädelinnern 
durch das Meißeln am Warzenfortsatze und auch die Nach
behandlung der Wunde in der Nähe des Gehirns geeignet, gerade 
bei otochirurgischen Eingriffen dem Entstehen von Psychosen 
Vorschub zu leisten.

Prophylaktisch wird daher empfohlen, den Gebrauch des 
Meißels bei der Warzenfortsatzoperation nach Möglichkeit ein
zuschränken und dafür zu sorgen, daß die Meißel stets aufs 
schärfste geschliffen sind, weil dann die Erschütterung des 
Meißelschlags auf das geringste Maß zurückgeführt, bleibt. Auch 
soll die Lumbalpunktion unmittelbar vor der Mastoidoperation 
tunlichst vermieden, jedenfalls aber nur bei ganz strenger In
dikation vorgenommen werden.

Sorgfältige Überwachung der Operierten beim Auftreten 
psychischer Erscheinungen, besonders hypochondrisch-melancho
lischer Verstimmung, ist dringend notwendig, weil dann die 
Gefahr eines Selbstmordes droht. R ichard  Müller-Berlin.

Über die geläufigste Form der traumatischen Neurose.
Von Dozent Dr. S. Erben in Wien.

(W ien e r  ined. W .-S chr. 1904, N r. 5.)

In klarer, kurzer Weise faßt Verfasser die subjektiven und 
objektiven Erscheinungen der traumatischen Neurose und die 
erfolgreichsten Untersuchungsverfahren zusammen. Vor allem 
wird von den Kranken geklagt über Schwäche, Schmerzen und 
Gebrauchsbehinderung der betreffenden Körperteile, über Reiz
barkeit, Gedächtnisschwäche, Schwindel, Ohrensausen, Zittern, 
Abmagerung. Zu allermeist treten diese Beschwerden nicht 
sofort nach dem Unfall, sondern wochenlang nach dem Unfall 
auf und blieben in derselben Schwere bestehen, trotz oft be
haupteter Verschlechterung des Zustandes. Gewöhnlich sind die 
Angaben sehr allgemein gehalten und unterscheiden sich dadurch 
von denen des sie ausbauenden Neurasthenikers.

Objektive Untersuchung: nach Schädelverletzungen ist
natürlich der S ch äd el Sitz von Klagen. Druck auf etwaige 
Narben bringt oft Pupillenerweiterung hervor, beeinflußt die 
Gesichtsfarbe, beschleunigt den Puls (passagere Pulsbeschleunigung
— Mannkopf). Diese „traumatische Herzreaktion“ findet sich 
aber nicht immer. Auch nach Verletzungen, die nicht den 
Schädel betrafen, kann das Zentralnervensystem erkranken.

A uge: Schwer oder unmöglich zu simulieren ist das
R osen b ach  sehe Merkmal: der feste Lidschluß ist unmöglich, 
die Augenlider fangen bald an in schnellen Zuckungen zu 
flattern. Die Pupillengröße schwankt oft ohne äußere Ursache. 
Bei Prüfung mit Lichteinfall verengert sich die Pupille des nicht 
verdeckt gewesenen Auges, um schnell sich wieder zu erweitern: 
erhöhte Reizbarkeit und rasche Ermüdung des Pupillensphinkters. 
Ziemlich oft kommt Empfindungslosigkeit der Hornhaut vor.

Die Würdigung der Gesichtsfeldeinengung ist verschieden; 
sie soll bei 74—73% der Untersuchten sich finden. Verfasser 
gründet auf sie als alleiniges objektives Zeichen nicht die An
nahme einer Neurose.

H erz: Selten fehlt Beschleunigung des Pulses, noch weniger 
vermehrte Reizbarkeit des Herzens: auf verhältnismäßig geringe 
Bewegungen starke Beschleunigung, oft für länger als fünf Minuten, 
dabei Kurzatmigkeit, Blässe des Gesichts, auch Schweißausbruch. 
Vermehrte Reizbarkeit aber auch des pulsverlangsamenden Vagus 
wird bewiesen durch den sehr deutlichen Versuch: man läßt 
den Kranken in hockender Stellung tief atmen, nach einigen 
Pulsschlägen tritt Verlangsamung ein, nach dem Erheben wieder 
Beschleunigung.

S ch w in d el, fast ausnahmslos geklagt. Oft ist er auf Ohr
verletzungen zu beziehen; dann zeigt sich geringere Hörfähigkeit 
für hohe Töne oder Schwächung der Kopfknochenleitung, auch 
(P o lla k )  stärkere Reaktion des verletzten Akustikus auf ge
ringere elektrische Ströme als normal, gelegentlich Übelkeit und 
Erbrechen. Bei wenigen Umdrehungen und plötzlichem An
halten Nystagmus der in die Ferne blickenden Augen (P u rk in je).

Schwindel nach Bücken wird glaubhaft, wenn hierbei starker 
Blutandrang zum Kopf und etwa auch Nystagmus auftritt. 
Neurasthenisclier Schwindel tritt weniger zu Hause, als auf der 
Straße auf.

Z ittern : an dem verletzten Gliede allein, an den beiden 
Gliedern derselben Körperhälfte oder allgemein, schnellschlägig 
und kleinwellig. Bei Festhalten von vier Fingern zittert der 
freie fünfte weiter.

R om b ergsch es Sym ptom : Simulation liegt vor, wenn 
jemand bei Augenschluß sofort hinstürzt oder schwankt trotz 
Gehaltenwerdens.

Die S e h n en re flex e  — vieldeutig — sind meist gesteigert.
Die E rm ü d b ark eit wird bewiesen durch schnelles Auf

treten von Kurzatmigkeit und ungewöhnlicher Pulsbeschleunigung.
Solche objektiven Zeichen beweisen eine traumatische 

Neurose. Ist keins von ihnen vorhanden, so glaubt Verfasser 
den subjektiven Beschwerden nur, wenn nach dem Unfall Nerven- 
symptome beobachtet wurden oder eine schwere Schädelverletzung 
stattgefunden hat.

Einzelne Zeichen werden oft hinzugedichtet, um die Neurose 
schwerer erscheinen zu lassen (Aggravation).

Leichtere Neurosen können anfangs mit 73—72 Einbuße 
der Erwerbsfähigkeit geschätzt, später bei Besserung allmählich 
geringer entschädigt werden; auch schwerere kommen nach 
Jahren zur Besserung oder Heilung. Während aber eine Be
handlung wenig aussichtsvoll ist, haben die Bemühungen auf 
Verhütung der Entstehung einer traumatischen Neurose früh
zeitig einzusetzen. Nach a n fä n g lic h e r  Ruhe sind die Unfall
verletzten unter beruhigendem, belehrendem Zuspruch und 
Stärkung ihres Selbstvertrauens allmählich wieder an Arbeit zu 
gewöhnen. E. W ullenw eber-Schlesw ig.

Ein Fall von Schrecklähmung mit Krankenvorstellung.
Von E. v. Leyden. Nachtrag von P. Lazarus.

(B e rlin e r  k lin isch e  W o c h en sc h rift 1905. N r. 8, P g . 193.)

Leyden stellte in der Versammlung der Chariteärzte am
12. Januar 1905 ein 16 jähriges Dienstmädchen vor, welches 
durch einen plötzlichen, intensiven Schrecken an allen vier 
Extremitäten völlig gelähmt war. Das junge Mädchen war durch 
den Versuch eines Einbruchsdiebstahls am 29. Dezember v. J. 
stark in Schrecken versetzt, aus dem Zimmer gelaufen und eine 
Treppe hinunter gefallen, ohne sichtbare äußere Verletzungen 
davonzutragen. Sie zitterte vor Schrecken an allen Gliedern, 
konnte aber noch an den nächsten beiden Tagen ihren Dienst 
versehen. Am nächsten Tage traten heftige Kopfschmerzen auf 
und 60 Stunden nach dem psychischen Insult begann eine zu
nehmende Mattigkeit in allen Gliedern, die bis zum 2. Januar 
zu einer völligen Lähmung sämtlicher Glieder führte. Es bestand 
außerdem Urinretention und Inkontinenz des sphincter ani., ferner 
vollständige taktile und thermische Anaesthesie. Sensorium, 
Sprache und Sinnesorgane waren normal. Sehnenreflexe an 
Armen und Beinen vorhanden, Pupillenreflexe normal. Die 
inneren Organe funktionierten intakt. Es bestand kein Decubitus.

L. hielt den Fall für eine hysterische Lähmung und nahm 
an, daß es sich um eine Erschütterung der cerebralen bzw. der 
spinalen Centren handelte, welche zu einer Hemmung der 
normalen Leitungsvorgänge im sensiblen und motorischen 
System führte.



Am 2. Februar bereits konnte P. Lazarus den Fall als 
völlig geheilt vorstellen. Die Behandlung war eine psychisch, 
suggestive gewesen. Die durch einen psychischen Shock ver
ursachte Lähmung wurde gleichfalls durch psychische Ein
wirkungen im Mantel gymnastischer und elektrischer Heilver
fahren zum Verschwinden gebracht. J. Meyer-Lübeck.
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Aus Vereinen und Versammlungen.
I)as Anschwellen der Invalidenrenten.

Diskussion in der Sitzung der Gesellschaft für soziale Medizin am
11. Mai 1905

Wie vorauszusehen war, kam es zu einer ausführlichen 
Debatte über die von Herrn Geh. Rat B ie le fe ld t  gegen die 
ärztliche Begutachtung erhobenen Anschuldigungen und Vorwürfe. 
Dabei zeigte sich ein wesentlicher Unterschied in den An
schauungen der praktizierenden Ärzte und der an der Diskussion 
sich beteiligenden Juristen.

Als erster Redner spricht Generalarzt K örting. Er will 
das Anwachsen der Invalidenrenten nicht als Erscheinung für 
sich betrachtet wissen, sondern stellt es zusammen mit dem An
wachsen der Unfallrenten und der Armee-Invaliden. Auch die 
Zahl der letzteren steige beträchtlich. Er stehe vollkommen 
auf dem Standpunkte des Reichschatzsekretärs T h ielm ann , 
daß die B e g e h r lic h k e it  nach der Rente im Wachsen be
griffen sei.

Ein ausgebreitetes W in k e lk o n su len ten tu m  veranlasse 
und belehre in der Erhebung von Rentenansprüchen; es herrsche 
ein ausgedehntes Querulantentum, das alle Kniffe, irgend eine 
Unterstützung zu erlangen, kenne. Zweitens weise er auf die 
Schiedsgerichte hin, die nach ihrer Zusammensetzung entgegen 
den gewiegtesten ärztlichen Gutachten entscheiden. Schließlich 
empfiehlt Redner ein einheitliches exaktes Attestformular und 
genaue Dienstanweisung für die begutachtenden Ärzte.

G u tts ta d t weist zunächst auf die überraschende Wendung 
in der Auffassung der leitenden Stellen über die Bedeutung der 
ärztlichen Atteste hin. Wolle man B ie le f e ld t s  Anforderungen 
entsprechen und den Ärzten die Kenntnis vom ortsüblichen Lohn 
verschaffen, so müsse man die gewerblichen und medizinischen 
Topographien, die sich in den sechsziger Jahren zu allgemeiner 
Zufriedenheit bewährt hätten, wieder aufnehmen und jedem Arzt 
eine derartige Information zustellen. Was ferner die Arbeits
gelegenheit der Verkrüppelten und Verstümmelten betrifft, so 
könne sich bisher der Arzt unmöglich hiervon Kenntnis ver
schaffen. Denn es fehle an grundlegenden Erhebungen. Er 
schlage daher vor, in das Formular für die künftige Berufs
zählung eine Frage nach Art und Ursache der Verkrüppelung 
für die gewerblichen Betriebe aufzunehmen.

B ech er  führt die Vermehrung der Anträge auf die In
validenrente darauf zurück, daß die Versicherung allmählich 
immer mehr bekannt werde. Viele Personeu werden freiwillige 
Mitglieder der Krankenkassen, um die Anwartschaft auf die 
Alters- und Invalidenversicherung zu haben. Zahlreiche Anträge 
gingen jetzt im Gegensatz zu früher von den Assistenten der 
Krankenhäuser aus. Eine vollkommene Verschiebung und Mehr
belastung der Versicherung sei durch die Aufnahme der Frauen 
erfolgt. Diese werden durch Geburten, gynäkologische Opera
tionen und Anämien viel rascher invalide. In zahlreichen Be
trieben seien die Arbeiterinnen vorwiegend (z. B. in der Berliner 
Glühlichtindustrie 4/5 der Gesamtarbeiterschaft). Ferner kommt 
als Quelle der Mehrbelastung die Gruppe der ungelernten Ar
beiter in Betracht, die eher Unterstützung mangels der Arbeits
gelegenheit beanspruchen. Überhaupt ist es mit dem Übergang 
von einem Beruf zum ändern schlecht bestellt eben wegen der

mangelnden Arbeitsgelegenheit. Ehe man den Ärzten das An
wachsen der Invalidenrenten zur Last legt, sind über diese Punkte 
genügende Untersuchungen erforderlich.

Was die ärztliche Ausbildung zur besseren Begutachtung 
betrifft, so empfiehlt B. eine Verbindung der Ärztekammern 
mit den Landesversicherungsanstalten, um alle in Betracht 
kommenden Arbeitsverhältnisse zu studieren und die Ärzte des 
Bezirkes über die gewonnenen Resultate zu belehren.

Im übrigen solle man von dem Arzt nur eine genaue 
Krankengeschichte und dazu eine epikritische Bemerkung ver
langen. Der Nachweis des A n w ach sen s der Invalidenrenten, 
dies betont B. nochmals, ist bisher nicht erwiesen.

Reib. Man müsse zwischen Stadt und Land unterscheiden. 
Auf dem Lande werden nach seinen langjährigen Erfahrungen 
die Bewerbungen um Invalidenunterstützung tunlichst unterlassen, 
weil es dem Rentenempfänger sehr schwer falle, anderweitig 
Arbeit oder Unterstützung zu bekommen. Zu betonen ist, daß 
wer erwirbt, nicht erwerbsfähig zu sein braucht; gibt es ja 
notorische Tuberkulöse, die arbeiten, trotz sicherer Erwerbs
unfähigkeit. Je besser der Staat für die Invaliden sorgt, 
einen um so höheren Stand der Kultur weist er auf. Also seien 
die Mehrausgaben für die Invaliden an sich nicht zu beklagen.

G rotjalin . Die praktischen Ärzte kommen nur selten in 
die Lage, Invalidenatteste abzugeben. Bei 23C0 Kassenpatienten 
in einem Jahre habe er nur 13 Atteste ausgestellt. Daher befür
worte er, diese Begutachtung einem besonderen Vertrauensarzte 
zu übertragen. Sehr schwierig sei die Beurteilung ijler Arbeits
fähigkeit und immer mehr zeige sich die Notwendigkeit einer 
besonderen Wissenschaft, der Physiologie der Arbeit. Auf dem 
Gebiete der Ermüdungslehre seien bereits die ersten Ansätze 
hierzu vorhanden. Es sei auch Aufgabe der Gesellschaft für 
soziale Medizin auf diesem rein theoretischem Arb,eitsfelde sich 
zu betätigen.

Der nächstfolgende Redner P ie l ic k e , langjähriger Vertrauens
arzt derLandesversicherungsanstalt Brandenburg, schließt sich dem 
Standpunkte B ie le fe ld t s  an und entwickelt ausführlich, wie die 
Erwerbsfähigskeit danach zu beurteilen sei, ob es sich um eine 
mehr geistige oder grobe Arbeit oder einen ungelernten Arbeiter 
handele. Je nachdem der Bewerber einer dieser drei Gruppen 
angehört, gestaltet sich für ihn der Übergang zu einer anderen 
Beschäftigung und danach die Beurteilung der Invalidität ver
schieden. Er habe gefunden, daß gerade auf dem Lande die 
Ärzte, infolge ihrer Abhängigkeit von Gutsbesitzern, Gemeinde
vorstehern und anderen Behörden, denen an der Entlastung der 
Armenpflege gelegen ist, gern die Bewerbungen der Invaliden
anwärter unterstützen.

Auch er bekämpft die gegenwärtige Zusammensetzung 
der Schiedsgerichte, da sich deren Mitglieder, obwohl Laien, ein 
kompetentes Urteil über schwierige ärztliche Gutachten Zutrauen.

L a n d sb erg er  weist darauf hin, daß die Renten an trä g e  
im Gegensätze zu den B e w illig u n g e n  sinken; diese Erscheinung 
sei noch zu erklären. Die Revisionskommission habe bekanntlich 
Massenarbeit gemacht und an einem Tage hundert Nachprüfungen 
vorgenommen, so daß, wie die „Ärztl. Sachverständ. Zeitung“ 
bemerkte, die Richtigkeit hinter der Fixigkeit zurückblieb. 
Vielleicht war damals ein gut Teil berechtigter Ansprüche 
zurückgewiesen worden. Die außerordentlichen Anforderungen, 
die B ie le fe ld t  an die gutachtliche Tätigkeit der Ärzte stellt, 
sind schwer zu berücksichtigen. Auf diesem Punkt geht auch 
M unter näher ein. Endlich sollten doch die seit langem 
ausgesprochenen Wünsche der Ärzte, den medizinischen Unter
richt und zwar schon bei dessen Beginn, auch auf die soziale 
Gesetzgebung auszudehnen, erfüllt werden. Freilich unterrichten 
schon jetzt einige Dozenten die Hörer auch über die sozialenFolgen  
der Krankheiten. Der schlimmste Fehler in der Begutachtung —
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veranlaßt dadurch, daß man durchaus vom Arzte Erklärungen 
verlangt, die über seine beruflichen Kenntnisse herausgehen — 
ist die schablonenhafte Beurteilung des Grades der Erwerbs
unfähigkeit. Ein und derselbe Kranke kann von verschiedenen 
gewissenhaften Gutachtern, hinsichtlich des Grades der Erwerbs
unfähigkeit, verschieden taxiert werden. Um die gegenwärtige 
Unzulänglichkeit der Schiedsgerichte zu beseitigen, empfehle sich 
ebenfalls die Ausführung eines seit langer Zeit von den Ärzten 
geäußerten Wunsches, die Zuziehung eines ärztlichen Bei
rates. Das Anwachsen der Invalidenanträge führt M unter 
zurück auf die wachsende socialpolitische Aufklärung, genau so 
wie dieselbe auch bei den Krankenkassen, die ursprünglich als 
Wohltätigkeitsinstitut angesehen wurden, sich immer mehr 
geltend macht, und eine erhöhte Inanspruchnahme zur Folge hat.

W. H ey  mann. Den geringsten Teil der Schuld an dem 
Anwachsen der Invalidenrente tragen die Ärzte. Die Zahlen der 
Bewilligungen vor 1900 waren subnormal, jetzt erst verbreitet 
sich die Erkenntnis von dem Recht auf Rente. Es gibt eine 
labile und dauernde Invalidität; der ersteren entspricht die nach 
Ablauf der obligatorischen Krankenunterstützung eintreffende 
Rente, die nach der möglichen Änderung der Krankheit zurück
gezogen werden kann. Die R en te  für dauernde I n v a lid itä t  
s t e l l t  e in e  E n tla s tu n g  der A rm en p flege  dar. Aus diesem 
Grunde wird auf dem Lande von dem Amtsvorsteher selbst der 
Antrag auf Invalidität ausgestellt. Die Ärzte können nicht bei 
der miserablen Bezahlung der Atteste sich allwissend zeigen^ 
das müssten sie den Juristen überlassen. Die Beisitzer der 
Schiedsgerichte haben oft kein Urteil über den Beruf des Petenten. 
Übrigens wenden sich die Vorwürfe B ie le f e ld t s  weniger gegen 
die praktischen Ärzte, die ja wie bereits hervorgehoben wenig 
Atteste abzugeben hätten, als gegen die Vertrauens- und be
sonders die Kreisärzte.

Geh. R at Z acher erklärt seine vollste Zustimmung zu den 
Ausführungen Bielefeldts. Auf Grund seiner langjährigen Beo
bachtungen bemängelt er die theoretische Ausbildung der Ärzte 
auf diesem Gebiete. Er betont ganz energisch das Simulanten- 
tum, das sich in der gesamten Arbeiterversicherung geltend machte. 
Hier werden überall diejenigen Ärzte überlaufen, von denen der 
Hilfesuchende am meisten erwartet, und mit deren Hilfe er 
durchzukommen hofft. Man sehe das besonders bei den Saison
arbeitern, die sich nach Beendung der Beschäftigung krank 
melden. Daher sei zu fordern, daß der Arzt von seiner Klientel 
unabhängig werde. Er gebe den Vorständen der Krankenkassen 
Recht, das die Krankenversicherung gegenwärtig eine Arbeits
losenversicherung sei und befürchte eine schwere Demoralisierung 
der Arbeiter durch die soziale Versicherung. Im Ausland be
spotte man die überhumanen Deutschen, welche viel Geld für 
Verkrüppelte und Verstümmelte verschwenden, statt dieselben 
der natürlichen Auslese zu überlassen.

F e ilc h e n fe ld  (Charlottenburg) verlegt ebenso wie B ech er  
den Schwerpunkt der Begutachtung auf Krankengeschichte und 
Epikrise. Der Arzt soll bei der Abfassung des Attestes wissen^ 
das dieses nicht Laien sondern einem Arzte (dem Vertrauens
arzte) vorgelegt werde. Den Tag des Beginns der Invalidität zu 
bestimmen, sei unmöglich. Was die mehrfach betonte „Begehr
lichkeit“ betrifft, so ist diese bei den Gebildeten viel weiter 
verbreitet als bei den Arbeitern.

B ech er: Zur Ausstellung von Invalidenattesten werden
in Berlin namentlich Spezialärzte für innere Leiden aufgesucht. 
B. wendet sich gegen Geh. Rat Zacher; die deutsche Arbeiter
versicherung sei im Auslande nach seinen Erfahrungen nur 
Gegenstand des Lobes und der Bewunderung gewesen.

May et: Es werden auf der einen Seite vom Arzte prak
tische nationalökonomische Kenntnisse verlangt, andererseits 
sind bekanntlich die Lohnverhältnisse noch durchaus fließend.

Die 10000 Berufsarten, die es gibt, kann der einzelne Arzt 
nicht studieren. Deshalb verlangt M. die Einrichtung besonderer 
Spezialisten, welche für bestimmte Gruppen von Berufen fest 
angestellt werden sollen. Diese sollen dann die Gutachter über 
die Invalidität der Angehörigen eines bestimmten Berufes werden.

Diese volle zwei Stunden in Anspruch nehmende Diskusion 
war nicht erschöpfend, aber sehr lehrreich. Die eine Tat
sache ergibt sich zunächst bestimmt aus ihr, daß die ärztliche 
Gutachtertätigkeit und das Anschwellen der Invalidenrenten nur 
in einer verschwindenden Anzahl von Fällen den von B ie le fe ld f  
angenommenen Causalzusammenhang besitzen. Das geht auch 
schon daraus hervor, daß die Neubewilligung der Renten jähr
lich weit über 100000 beträgt, während die Zahl der infolge 
der Tätigkeit der Revisionskommissionen in Abstrich gekommenen 
Bewilligungen nur 10000 betrug. Man verfährt also richtiger, 
Ansteigen der Invalidenrenten und ärztliche Gutachtertätigkeit 
gesondert zu betrachten. Was nun die erstere Erscheinung 
betrifft, so empfiehlt es sich, die Beantragungen von den 
Bewilligungen zu trennen. Kann denn tatsächlich die so 
viel verschrieene Begehrlichkeit eine Ursache des An
wachsens sein? Wer diese Frage bejaht, gibt ohne weiteres 
zu, daß die Instanzen des Vertrauensarztes, des Schieds
gerichts und des Reichsversicherungsamtes in ihrer gegenwärtigen 
Beschaffenheit nicht ausreichen, um eine gehörige Siebung der 
Simulanten und der Begehrlichen vorzunehmen. Sind etwa die 
Ärzte an der Karriere des modernen Arbeiters schuld? Lange 
genug haben wir die Zuziehung eines ärztlichen Beirates 
gewünscht. Was könnte denn aus dem Rückgänge der Anträge 
geschlossen werden? Zunächst doch nur, daß viele Personen ihres 
begründeten Rechtes auf Invalidenunterstützung sich enthalten.

Also die Begehrlichkeit kann doch im Ernst keine Ursache 
für das Anwachsen der Invalidenrente sein. Man sollte meinen, 
daß diejenigen Herren, die jahrelang in der Praxis des Reichs
versicherungsamtes tätig sind, wenigstens die Resultate der medi
zinischen Forschung über den Begriff der Simulation anerkennen. 
Man fühlt sich in die Zeit zurückversetzt, da die traumatischen 
Neurosen von den Vertrauensärzten als offenkundige Simulation, 
ja Betrug, angesehen wurden; bekanntlich erkrankten aber auch 
nicht versicherte Personen an traumatischer Hysterie. Auf einen 
Hauptgesichtspunkt für das Anwachsen der Invalidenrenten wies 
B ech er  hin. Es gelangen Personen in die Versicherung, 
d ie zur v o r z e it ig e n  I n v a lid itä t  p r ä d e s t in ie r t  sind. 
Dahin gehören nicht nur die Frauen, sondern alle Personen mit 
primär beschränkter Erwerbsfähigkeit, welche zum Erwerben 
gezwungen sind. Nicht erwähnt wurden in der Diskussion die 
Beschäftigungsart und das Milieu des Arbeiters, welche ebenfalls 
den vorzeitigen Eintritt der Invalidität befördern. Es gehören 
hierher 1. die in den bekannten giftigen Industrien tätigen 
Arbeiter. Wer zehn Jahre mit Blei zu tun hat, wird nicht 
nur Berufsinvalide, sondern besitzt auch, da nur das Blei, nicht 
die organischen Veränderungen aus dam Körper schwinden, 
die besten Anlagen zu früher reichsgesetzlicher Invalidität.
2. Die bekannte Trias der elenden und teuren Wohnungsver
hältnisse, der Unterernährung, des Alkoholismus dürfte ebenfalls 
als Ursache in Betracht kommen. Das alles müßte näher unter
sucht werden und — last not least — die Möglichkeit, daß 
die gegenwärtige Generation früher zur Invalität neigt, die 
Rassendegeneration ist auch in Erwägung zu ziehen.

Mit W. H ey  mann muß man zwischen vorübergehender und 
dauernder Invalidität unterscheiden. Die Prophylaxe der ersteren 
fällt den Krankenkassen als dem Heilapparat der Arbeiter
versicherung zu. Je leistungsfähiger, je zentralisierter dieselben 
sind, desto weniger erforderlich sind für die Invaliditäts
versicherung eigene Heilstätten. Also auch die Zentralisierung 
der sozialen Versicherung ist hier von Bedeutung.
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Die dauernde Invalidität ist nur ein Teilbegriff der Armut, 
Genau wie die Kranken- und Unfallversicherung, dient auch die 
Invaliditätsversicherung der Entlastung der Armenpflege. Wie 
in früheren Zeiten eine Stadtgemeinde der ändern die Armen 
aufzubürden suchte, so bemühen sich heute die Gemeinden ihre 
Armen an die staatliche Versicherung abzuwälzen.

Nicht immer ist die Rente das beste Heilmittel für die 
Invalidität; im Gegenteil, eine geeignete Arbeitsstelle ist meistens 
vorzuziehen. Daher sind die von G u tts ta d t geforderten Er
hebungen über die Arbeitsgelegenheit an Verkrüppelte notwendig. 
Arbeitsnachweis, Arbeitslosenversicherung und Armenpflege sind 
der zentralisierten Arbeiterversicherung anzugliedern.

Zur Reform des Invalidenattestes brachte die Diskussion 
mancherlei Vorschläge. Seitens der Ärzte wurde gefordert, der 
Rahmen der medizinischen Sachverständigentätigkeit solle inne 
gehalten und der Hauptwert auf die Krankengeschichte gelegt 
werden. Wenn man einem Vorschläge des Berichterstatters*) 
näher tritt, so können durch das ärztliche informatorische Attest 
über Krankheiten und Unfälle, die mit Beschränkung der 
Arbeitsfähigkeit verknüpft sind, h a u sä r z t lic h e r  Unterlagen 
über die primär Erwerbsunfähigen und Schwerverletzten ge
wonnen werden. Diese Atteste dienen zugleich als Unterlagen 
für die Beurteilung später eintretender Invalidität. Daß die 
gegenwärtige Honorierung der ärztlichen Gutachten in der 
sozialen Versicherung völlig unzulänglich ist, ferner das Fehlen 
eines mitbeschließenden ärztlichen Beirats in den Schiedsgerichten, 
ist oft genug beklagt worden.

Den wesentlichen Streitpunkt auf dem Gebiete der Begut
achtung bildet die Frage, ob der Arzt sich über den Grad der 
Erwerbsfähigkeit, über die veränderte Erwerbsmöglichkeit und 
andere technisch-juristische Wünsche sich äußern soll, die er, 
weil außerhalb des Rahmens seines medizinischen Wissens 
liegend, nur nach subjektivem Ermessen beurteilen kann, da wir 
von einer wissenschaftlichen Physiologie und Pathologie der 
Arbeit noch weit entfernt sind. Wenn man diese Frage bejaht, 
so bietet allerdings der Vorschlag M ayets, welcher der An
stellung von Ärzten als Fabrikinspektoren ganz nahe kommt, 
einen Anhalt zur Reform der Tätigkeit der Vertrauensärzte, die 
bekanntlich oft genug subjektiv im Sinne der Ersparnisse der 
sie anstellenden Versicherung urteilen. May et will den Ver
trauensarzt in einen Spezialarzt umwandeln, der die einschlägigen 
Verhältnisse in den Arbeitsstätten, also ein praktisches Teilgebiet 
der sozialen Medizin, genau kennen soll. Ehe wir aber die 
Realisierung dieses Vorschlages erleben, empfiehlt es sich, die 
Fragen, die sich auf die Erwerbsfähigkeit und auf die Erwrerbs- 
möglichkeit beziehen, dem ärztlichen Gutachter zu erlassen 
und einer gemischten Kommission, zu der nicht nur Juristen und 
Laien, sondern auch Ärzte, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und tech
nische Sachverständige gehören müssen, zur Entscheidung zu 
übergeben. E ise n sta d t.

Unzuchtsverbrechen an Kindern.
Vortrag von Dr. F. L e p p m a n n in der P sy ch o lo g isch en  Gesellschaft 

zu Berlin am 18. Mai 1905.
Es erregt Befremden und Beunruhigung, daß Kinderschän

dungen so häufig und von Angehörigen verschiedenster Gesell
schaftsklassen verübt werden. Der Laie nimmt an, daß nur 
besonders rohe und wüste oder aber geistig abnorme Menschen 
dazu imstande seien. Denn der normale Geschlechtstrieb 
richte sich nur auf reife Individuen und es sei G elegenheit genug, 
ihn auf rechtszulässige Weise zu befriedigen.

In Wirklichkeit aber kann die Gelegenheit zu normalem 
Geschlechtsverkehr sehr eingeengt, ja aufgehoben sein, entweder 
durch zufällige soziale Umstände, oder dadurch, daß einzelnen i

*) Monatsschrift für soziale Medizin, Bd. I.

Menschen diejenigen Eigenschaften fehlen, welche zur Erlangung 
geschlechtlicher Gunst von Erwachsenen notwendig sind.

Dagegen ist Gelegenheit zur Verlockung von Kindern überall 
leicht gegeben, da sich allerorts unbeaufsichtigte Kinder herum
treiben, welche teils aus Unverstand (jüngere Kinder) teils auch 
aus bereits erwachter Lüsternheit (Mädchen von 12—13 Jahren) 
den Männern folgen, die sich mit Versprechungen oder Drohungen 
an sie heranmachen. Eine besonders nahe Gelegenheit zur Ver
führung von unreifen Mädchen bieten auch autoritative Verhält
nisse, insbesondere das der Erzieher (Lehrer, Geistliche) zu den 
Kindern.

Es muß freilich zu der G e le g e n h e it  immer noch der R eiz  
hinzutreten. Es gibt aber mannigfache Bedingungen, unter 
denen auch unreife Individuen einen Geschlechtsreiz auslösen 
können. Längst nicht bei allen Menschen ist die Richtung des 
Geschlechtstriebs auf erwachsene Personen des ändern Geschlechts 
so fest und unabänderlich, daß sie unter allen Bedingungen aus
schlaggebend bliebe.

Weit verbreitet ist eine mehr oder weniger vollständige 
geschlechtliche WTa h llo s ig k e it . Sie tritt am krassesten zutage 
bei Geistesschwäche verschiedenster Entstehung und bei augen
blicklicher Alkoholwirkung. Aber auch ohne solche grobe Ge
hirnschädigungen genügen für viele Menschen bestimmte äußere 
Bedingungen, um den Geschlechtstrieb auch durch Unerwachsene 
auslösbar zu machen. Hierzu gehört insbesondere der Anblick 
unbekleideter oder wenig verhüllter weiblicher Körper, wie er 
zumal bei engem Zusammenwohnen sich aufdrängt. (Sehr häufig 
sind Kinderschändungen durch Schlafburschen und Stiefväter.) 
In derselben Weise wirkt die Verführung von Männern durch 
unreife Mädchen selbst.

Eine weitere Ursache für die Auslösbarkeit geschlechtlichen 
Reizes durch Unerwachsene ist jeder Zustand geschlechtlicher 
Ü b ererregu n g . Manche pathologische Naturen sind dauernd in 
diesem Zustand, manche zeitweise. Zu ersteren gehören viele 
Schwachsinnige, Neurastheniker und eine besondere, durch 
Steigerung des Trieblebens gekennzeichnete Gruppe erblich be
lasteter Minderwertiger; zu letzteren manche Epileptiker und 
Traumatiker.

Künstlich erzeugt kann die Übererregbarkeit durch über
mäßige seelische und körperliche Beschäftigung mit geschlecht
lichen Dingen sein: Wüstlinge und Onanisten. Letztere sind
bei den Kinderschändungen stark beteiligt. Physiologischer 
Weise besteht aber auch in einem ganzen Lebensabschnitt eine 
vermehrte Ausfüllung des Ge danken inhalts durch geschlechtliche 
Vorstellungen, die bis zu quälendem Zwange ausarten können, 
nämlich in der Pubertät. Hiermit hängt die enorme Häufigkeit 
von Sittlichkeitsverbrechen durch Personen unter 15 Jahren zu
sammen.

Die geschlechtliche Spannung kann ferner übermäßig ge- 
j  steigert werden durch lange Enthaltung, besonders bei gleich

zeitig vorhandenem äußeren Anreiz (Ehe mit frigiden Frauen).
Alkohol löst bei vielen Menschen eine sinnliche Erregung 

aus. Beschäftigungslosigkeit, anderseits aber auch starke 
Ermattung, hat oft denselben Erfolg.

Es bleibt zu prüfen, ob es auch eine V erk eh r th e it des G e
sc h le c h ts tr ie b e s  gibt, welche denselben gerade auf unreife Indi
viduen lenkt. A ngeboren  kommt eine solche Perversion wahr
scheinlich nicht vor, dagegen geschieht es zuweilen, daß in der 
Kindheit oder unter besonderen Bedingungen auch in der Zeit 
der Geschlechtsreife Vorgänge sexueller Art, bei denen unreife 
Mädchen eine Rolle spielen, sich der Erinnerung einprägen, und daß 
später dann ein ähnlicher Anblick starken Geschlechtsreiz auslöst.

Nicht selten verfallen übermäßig gechlechtlich tätige Per
sonen, besonders Onanisten, in einen sogenannten R eizh u n ger, 
in welchem sie nach neuen Arten des Geschlechtsverkehrs suchen
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und so auf Kinderschändung verfallen. Besonders nahe liegen 
Vorstellungen, welche zum Verkehr mit halbreifen Mädchen 
führen: der Gedanke an die Jungfräulichkeit derselben und an 
die stärkere mechanische Friktion beim Geschlechtsakt.

Wesentlich anderer Art sind die Gründe, aus welchen 
Personen mit geschwächter Geschlechtsfähigkeit zu Kinder
schändungen gelangen: sie fürchten bei Erwachsenen eine
spöttische Kritik, der sie sich bei Kindern nicht ausgesetzt 
glauben.

Es gibt auch Motive zu Sittlichkeitsverbrechen, welche ganz 
a b se its  vom G e sc h le c h ts le b e n  liegen. Am wesentlichsten 
sind die a b erg lä u b isch en  Vorstellungen, daß Geschlechtskranke 
durch Verkehr mit unberührten Mädchen geheilt, und Greise 
durch Beilager mit Jungfrauen verjüngt werden können. Man 
darf aber nicht so weit gehen, bei jedem zu venerischer An
steckung des Kindes führenden Schändungsverbrechen auf aber
gläubischen Ursprung zu schließen.

Die hier schematisch auseinandergehaltenen Motive pflegen 
sich in der Wirklichkeit vielfach zu verflechten, wie Vortragender 
dies an Beispielen dartut. Die seelischen Mängel der Verbrecher 
spielen in der großen Mehrzahl aller Fälle, auch nach Abzug 
der auf Grund des § 51 R.-St.-G. nichtstrafbaren unzurechnungs
fähig Geisteskranken eine Rolle. Sie wirken aber selten ein
seitig bestimmend, gewöhnlich müssen noch andere Einflüsse 
hinzukommen, um das Sittlichkeitsverbrechen auszulösen. Einer 
Häufung solcher Einflüsse bedart es in der Regel bei der Minder
zahl, den geistig vollgesunden Sittlichkeitsverbrechern. Neben 
der Augenblickswirkung des Alkohols sind namentlich soziale 
Verhältnisse von ausschlaggebender Wichtigkeit.

An diese Ermittelungen knüpfen sich praktische Folgerungen zu
nächst in s tr a fr e c h t lic h e r  Beziehung. Bei den meisten Kinder
schändern bestehen im Sinne des geltenden Rechtes mildernde 
Umstände: Die Einen sind wegen seelischer Defekte minder 
fähig, ihre Triebe zu zügeln, die Ändern geraten ins Verbrechen 
mit Hilfe gehäufter unglücklicher Zufälle. Schon von diesem 
Standpunkte aus sind die ganz hohen Strafen (5 und mehr Jahre) 
bedenklich. Dieselben sind aber auch u n zw eck m äß ig . Denn 
für Affektverbrecher ist das bei langen Strafen unvermeidliche 
Zusammenleben mit Gewohnheitsverbrechern immer gefährlich, und 
außerdem wird die Gesundheit gerade bei Personen von stärkerer 
geschlechtlicher Erreglichkeit durch lange Freiheitsstrafen be
sonders gefährdet. Wenn solche Personen dann nach überlangen 
Strafen entlassen werden, so sind sie sozial unbrauchbarer als vor 
der Strafe. Es empfiehlt sich daher eine Strafzeit von mittlerer 
Dauer, an welche entsprechend den Beschlüssen des vorjährigen 
Kriminalisten- und Juristentages bei gemeingefährlichen Minder
wertigen eine andersartige Verwahrung sich anschließen müßte. 
Die neuerdings wieder empfohlene Prügelstrafe ist außer aus 
allgemeinen Erwägungen, die hier zu weit führen würden, schon 
deswegen zur Bekämpfung der Sittlichkeitsverbrechen ungeeignet, 
weil sowohl Prügeln als Geprügeltwerden geschlechtlich auf
regend wirken und zu Verirrungen des Geschlechtstriebes An
laß geben kann.

Das Wichtigste ist die P ro p h y la x e  der Sittlichkeitsver
brechen durch rechtzeitige Fürsorge für jugendliche Minder
wertige, durch Bekämpfung des Wohnungselends und der Trink
sitten, durch Fürsorge für bessere Beaufsichtigung der Proletarier
kinder und durch vernünftigere sexuelle Erziehung von Knaben 
und Mädchen in den Entwickelungsjahren.

Fürsorge für kriminelle Minderjährige.
Vortrag von Professor B insw anger-Jena 'in der dortigen Staats

wissenschaftlichen Gesellschaft.
Wie die Frankfurter Zeitung mitteilt, stellte B in sw a n g er  

folgende Thesen auf:

No. 11.

1. Heraufsetzung des bedingt strafmündigen Alters auf 14 
Jahre. 2. Der § 56 ist im Sinne des schweizerischen Entwurfs 
zu ergänzen: Bei Angeschuldigten zwischen 15 und 18 Jahren 
muß die notwendige sittliche und geistige Reife erlangt sein, 
um sie für ihre Handlungen strafrechtlich verantwortlich zu 
machen. 3. Jeder Bestrafung soll eine erziehungs- und vor
mundschaftsamtliche Behandlung des Falles vorausgehen; die 
straffälligen, bedingt strafmündigen Personen sollen von dieser 
Behörde beurteilt und je nach dem Befunde dem Strafrichter 
oder der Zwangserziehung überwiesen werden. 4. Der Straf
vollzug hat bei den Jugendlichen in besonderen Anstalten zu 
geschehen, in welchen der Zweck der Erziehung und Besserung 
der Sträflinge in erster Linie steht. Alle kurzen Freiheits
strafen, Haft und Gefängnis sind als zwecklos zu verwerfen.
5. Die einzige verläßliche vorbeugende Maßregel gegen die auf
fällige Vermehrung krimineller Minderjähriger ist die Fürsorge 
nicht nur für die sittlich verwahrlosten, sondern auch für die 
sittlich gefährdeten Kinder durch den weiteren Ausbau der 
Fürsorgeerziehung. Es gilt dies nicht nur für die materiell, 
sondern auch für die moralisch verlassenen Minderjährigen.
6. Die Strafverfolgung eines in Zwangserziehung befindlichen
kriminellen Jugendlichen ist nur nach Einholung eines Gut
achtens der Anstaltsleitung und ihrer Einwilligung zulässig. Die 
Zwangserziehung kann unter gleichen Voraussetzungen bei ver
urteilten Jugendlichen durch die Strafhaft ersetzt wrerden.
7. Handelt es sich um sittlich gefährdete oder verwahrloste
Kinder, bei welchen Erziehungsversuche sowohl in intellektueller 
als moralischer Beziehung außergewöhnlichen Schwierigkeiten 
begegnen, so hat die Anstaltsleitung eine fachärztliche Unter
suchung und Beobachtung dieser Insassen in die Wege zu leiten. 
In gleicher Weise muß schon in der Voruntersuchung, falls es 
sich um die strafrechtliche Beurteilung eines bedingt straf- 
mündigen Jugendlichen handelt, ein sachverständiger Arzt hinzu
gezogen werden, sobald das Vorhandensein einer krankhaften, 
geistigen Minderwertigkeit, einerseits durch die Art der Straf- 
handlungen, anderseits durch den Entwicklungsgang und das
Verhalten des Angeschuldigten, wahrscheinlich gemacht wird.

In der Diskussion wurde das Beispiel anerkannt, das die
Stadt Frankfurt a. M. in der Fürsorgeerziehung gegeben hat
und gewünscht, daß sich die Kommunalbehörden größerer Städte 
anschließen, so lange der Staat eine abwartende Haltung einnimmt.

Bücherbesprechungen und Anzeigen.
Hoche, Dr. L., Kreisarzt und Hoche, R., Regierungsrat. D as 

Studium  des A rz te s  und des Z ah n arztes. Verlag von 
Gebr. Lüdeking, Hamburg, 51 Seiten.

Das Büchlein ist ein Sonderabdruck ans dem ärztlichen 
Rechtsbuch der gleichen Verfasser und für Studienzwecke be
stimmt; es bringt eine Zusammenstellung der gültigen Be
stimmungen über das ärztliche und zahnärztliche Studium, sowie 
über die medizinische Doktorpromotion. Beigegeben ist ferner 
ein Verzeichnis der zur Annahme von Praktikanten gemäß § 59 
der neuen Reichsordnung ermächtigten Krankenhäuser der 
medizinisch-wissenschaftlichen Institute.

W. H an au er, Frankfurt a. M.

M. Martin, München. D ie  A n ä sth e s ie  in der ä rz tlich en  
P ra x is . J. F. L ehm anns Verlag 1905, 35 S, Preis 1 M.

Die für die Praxis außerhalb der Kliniken und Kranken
häusern wichtigen Methoden der örtlichen Anaesthesie werden 
kurz aber in deutlichen Vorschriften dargelegt. Dabei wird 
besonders der Adrenalinverwendung zur Herbeiführung von 
örtlicher Anaemie und ihrer Kombination mit den Methoden 
von K ylauh , O berst, B ier  gedacht. Ich kann dem Verf.

A erztlich e  S ach verstän d igen -Z eitu n g .
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nicht darin beistimmen ,daß die Bi ersehe Rückenmarksanästhesie 
jemals eine Bereicherung der Methoden darstellen wird, die 
sich für den praktischen Arzt eignen. Die Verantwortung ist 
viel zu groß; der Schaden unberechenbar, wenn diese immerhin 
nicht gefahrlose Methode einmal fehlschlägt — sie gehört nur 
in die Kliniken und darf m. E. nicht ohne Genehmigung des 
darüber aufgeklärten Kranken zur Anwendung kommen. Sehr 
beherzigenswert ist das, was M. am Schluß über die Ver
pflichtung des Arztes zu großem Vorsicht in seinen Äußerungen 
sagt, wrelche durch die lokale Anaesthesie auferlegt wird, da 
der nicht betäubte Patient an Allem Teil nimmt. Erörterungen 
über den Gang der Operation, wie Andeutungen über den Aus
gang, werden dadurch unstatthaft. K tg.

Attilio Robiola. D ie  A rb eit und ihre W irk u n gen  auf den 
m odernen A rb eiter . — Vorschlag zu einer radikalen Ver
änderung der Unfallgesetzgebung. — Torino typografia Origlia 
Festa e. C. — 1904.

R. betont in seiner Arbeit die allerseits bekannte Un
zulänglichkeit der modernen Unfallgesetzgebung. Den Anlaß 
dazu bietet ihm der Umstand, daß bei Verhandlungen des italie
nischen Parlaments über diese Materie auf Anregung des Pro
fessors C elli in einem Anhang zwei Krankheiten, der Milzbrand 
und der Rotz, prinzipiell in die Unfall-Ersatzpflicht eingeschlossen 
wurden, Krankheiten, von welchen man mit Sicherheit sagen 
könne, daß sie durch die geleistete Arbeit bedingt und erworben 
seien. Würde das gleiche“, so fragt R., „nicht auch für Malaria 
und anderen Infektionen gelten, wenn auch nicht mit derselben 
positiven Sicherheit?“ „Und würde es nicht angesichts dieser 
Verhältnisse nahe liegen, exakter zu verfahren und alles, was 
an Schädigung von Gesundheit und Leben den modernen Arbeiter 
durch die Arbeit treffen kann, in den Haft- und Entschädigungs
verpflichtungen zusammenzufassen und zu rubrizieren in

I. Todes- und Krankheitsfälle, durch die Arbeit bedingt,
II. Traumatische Todesfälle und Krankheitsfälle im Gefolge 

des Arbeitsbetriebes,
III. Professionelle Todes- und Krankheitfälle.
Wie viele Prozeßkosten, welche Unsumme juristischer 

Arbeit würde erspart werden, wenn man, anstatt einen Teil 
und zwar die direkten, meist auf mechanischen Verletzungen 
beruhenden Unfälle herauszugreifen, das ganze Gebiet der 
Gesundheits- und Lebensbeschädigung, welches die Arbeit für 
den Arbeiter mit sich bringt, mit einem Wort, das ganze Gebiet 
der gewerblichen Krankheit mit in die Versicherungspflicht 
einbegriffe. (Vgl. hierzu Seite 227, Spalte II, letzten Absatz. Red.)

Auch bei dieser radikalen Maßregel bleiben der Schwierig
keiten immer noch genug, wie die Abhandlung R’s. zeigt. Das 
erste Kapitel erläutert, was man unter Arbeitsunfall versteht. 
Das Folgende: „Ein wenig Philosophisches und Physiologisches 
über die Arbeit des Menschen“, was man im weiteren Sinne 
hineinzubeziehen das Recht hat.

Das dritte Kapitel handelt von dem natürlichen Recht des 
Arbeiters für alle Schäden, welche durch die Arbeit an Gesundheit 
und Leben entstehen können, Entschädigung zu finden. Das vierte, 
schwierige, davon, inwieweit das abstrakte Recht mit dem 
natürlichen konkurriert, insofern als außer dem Faktor der Ver
letzung andere Faktoren als Mitursachen in Betracht kommen. 
Weiter wird dies noch im fünften: Die Arbeitsgelegenheit aus
geführt.

Im sechsten Kapitel schildert der Verfasser, welche 
Schwierigkeit in der Anwendung der Tarife die irrige Definition 
des Unfallgesetzes verursacht hat.

Die Versicherungsanstalten Italiens haben anfangs geglaubt, 
mit 4^2 Lire mittlerer Prämie pro Jahr und Kopf jede Ver
sicherung gegen Unfall übernehmen zu können: Im Laufe eines

Jahres stieg dieser Betrag auf 8l/2 Lire, vermöge der weiteren 
Auslegung, welche die juristischen Behörden dem Begriff „Un
fall“ angedeihen ließen. Daß diese Prämien nicht bis ins Un
geheuerliche wachsen, würde dadurch verhindert werden können, 
daß die Versicherungsgesellschaften anstatt einen Durchschnitts
satz anzunehmen, individualisieren. Zu dem Zwecke sind Arbeits
bücher notwendig, in welchen von Beginn der Laufbahn des 
Arbeiters an, eine kurze Signatur gegeben wird, die sich er
streckt auf Alter, Gewicht, Statur, erlittene Krankheiten, 
familiäre und hereditäre Krankheitsanlagen, gegenwärtigen Ge
sundheitszustand, den Wuchs des Körpers, der Extremitäten, den 
Zustand der Schleimhaut und Sinnesorgane, Bruch und Bruch
anlagen, Deformitäten usw., ähnlich, wie bei Lebensversicherungs
attesten.

Durch ärztliche Atteste muß auch das Geeignetsein des 
Arbeiters zu bestimmten Betrieben bezeugt sein, ehe ein Arbeiter 
in solchen angestellt wird: in ähnlicher Weise, wie es einer 
Untersuchung durch Militärärzte zur Anstellung in der Armee 
bedarf.

Die Versicherung und die Prämienbemessung hat nach 
Arbeiterkategorien zu geschehen.

Das Schlußkapitel VII handelt darüber, wie das deutsche 
Schiedsgericht den Begriff Unfall auffaßt: die Definition dieses 
Begriffes ist unzulänglich; für noch unzulänglicher hält der Ver
fasser diejenige der italienischen Gesetzgebung. Immer weiter 
und auf immer mehr Erkrankungs- und Todesfälle hat dieser 
Begriff sich mit der Zeit ausgedehnt, je nach den neuen wissen
schaftlichen Anschauungen, nach der Hartnäckigkeit, mit der 
die Betroffenen ihr Ziel verfolgen, nach der Willfährigkeit der 
begutachtenden Ärzte und der wechselnden Anschauung der 
superarbitrierenden Instanzen.

Hier muß sich die Frage aufdrängen: Wäre es nicht besser, 
diesen Gordischen Knoten durchzuhauen, dem Arbeiter Indemnität 
zuzusprechen gegen jede Krankheit aller Art, welche ihn auf 
Grund der Arbeit und ohne Grund der Arbeit trifft?

Mögen ökonomische Unzuträglichkeiten und die Schwierig
keit der industriellen Entwicklung einstweilen entgegenstehen, 
so bleibt doch nach des Autors Anschauung dies das erstrebens
werte Ziel der Zukunft.

R. hat am Schlüsse seiner Arbeit noch zwei Abhandlungen 
angefügt, welche die Unzulänglichkeit des heute geltenden Systems 
in schlagender Weise demonstrieren.

Die erste betitelt sich:
Betrachtungen eines Arztes nach zweijähriger Dienstzeit, 

1901 und 1902, bei der Direktion einer Arbeiter-Unfallversicherngs- 
gesellschaft.

Die zweite, einer in Rom erscheinenden Zeitung, La Minerva, 
entnommen, beschreibt die nichtswürdigen Spekulationen, mit 
welchen die Unfallversicherung in Amerika zu kämpfen hat.

Die Zahl der Unfälle, ihre Heilungsdauer, die Höhe der 
Entschädigungssummen, der Prozeßkosten steigt in der alten 
Welt wie in der neuen in einer Weise, daß jeder Prämiensatz 
überholt und illusorisch zu werden scheint. „In Chicago“, so 
heißt es in dieser letzten Zeitschrift, „hat die Spekulation sich 
dieser Materie vollständig bemächtigt. Es existieren Geschäfts
häuser, Agenten und Gesetzkundige, welche sich ausschließlich 
mit derselben befassen.

Sie haben ihre besonderen Geschäftsreisenden, welche mit 
allen Krämern und Budikern in der Nähe von Fabriken, mit 
den Organen der öffentlichen Sicherheit, mit den Ärzten Be
ziehungen unterhalten und welchen es gelingt, in die öffentlichen 
Krankenhäuser einzudringen. Sobald ein Unglücksfall ein
getreten, bieten sie dem unglücklichen Opfer oder im Todesfälle 
der Familie ihre Hilfe an. Da die Unfallansprüche, nach einer 
Entscheidung des obersten Gerichtshofs von Illinois, als Geschäfts



sache zedierbar sind wie jedes andere Eigentum, so werden sie 
von dem ersten Kommissionär an dritte Personen zediert, welche 
nun das Unfallopfer vertreten.

So entsteht eine Art von betrügerischem Gewerbe, bestrebt, 
die Lage des Verletzten schlimmer darzustellen, resp. auch zu 
verschlimmern, unwahre Angaben und falsche Zeugnisse sich zu 
verschaffen und Personen, welche in diese Dinge eingeweiht 
sind, versichern: daß es nicht selten zu Operationen und Ampu
tationen kommt, welche nicht durch die Schwere des Falles 
allein geboten sind. Die Advokatenspesen sind oft enorm und 
absorbieren die Hälfte der Entschädigungssummen.

Vor kurzem ereignete sich der Fall, daß ein von Geburt 
an idiotisches Individuum seine Geistesschwäche einem Schlag 
an den Kopf verdanken sollte, und nur durch einen glücklichen 
Zufall gelang es noch der verklagten Gesellschaft den Beweis 
zu liefern, daß die Geistesschwäche angeboren war.

Der Schreiber spricht zum Schlüsse die Befürchtung aus, 
daß, wenn es nicht zu einer Reform der Unfallsachen-Jury kommt, 
indem man sie aus sachverständigen und intelligenten Leuten 
zusammensetzt, wenn nicht ferner den verklagten Gesellschaften die 
Führung des Gegenbeweises mehr erleichtert wird, diese nichts
würdigen verbrecherischen Machinationen der ganzen Industrie 
Chicagos gefährlich werden dürften. H a g er  (Magdeburg-N.)

Senator und Kaminer. K ran k h eiten  und Ehe. D a rste llu n g  
der B ez ieh u n g en  zw isc h e n  G esu n d h e itsstö ru n g en  
und E h eg em ein sch a ft . München. Lehmanns Verlag 1904.

Ein außerordentlich großes Feld ist es, welches die Ehe
gemeinschaft mit allen ihren Folgezuständen für die Betätigung 
der Volkshygiene und der ärztlichen Fürsorge darbietet. Zum 
ersten Male haben die Verfasser den Versuch unternommen, 
die hierauf bezüglichen Fragen im Zusammenhang zur Dar
stellung zu bringen und damit dem Arzte eine Quelle der Be
lehrung, eine Richtschnur für sein Verhalten in wichtigen das 
Wohl und Wehe vieler Menschen betreffenden Lebenslagen zu 
bieten. Dieser Versuch ist den Verfassern auf das glänzendste 
gelungen. Eine Fülle von Anregungen und Aufschlüssen treten 
hier dem Leser entgegen. In wohlgeordneter Zusammenstellung 
werden die mannigfachsten Verhältnisse dargestellt, die man 
bisher mühsam bei den einzelnen Disziplinen aufsuchen mußte, 
häufig ohne in den Lehrbüchern die gewünschte Auskunft zu 
finden.

Die Einteilung des Stoffes ist folgende: Dem Allgemeinen 
Teil geht eine Einleitung von S en a to r  voraus. Dann folgen: 
G ruber: die hygienische Bedeutung der Ehe, Orth: Angeborene 
und ererbte Krankheiten, K raus: Blutsverwandtschaft in der 
Ehe, H avelb u rg: Klima, Rasse und Nationalität in ihrer Be
deutung für die Ehe, F ü rb rin g er: Sexuelle Hygiene in der 
Ehe, Koßm ann: Menstruation, Schwangerschaft, Wochenbett, 
Lactation. Den speziellen Teil, der die verschiedenen Krankheits
formen zur Ehe in Beziehung setzt, eröffnet wieder S en ator  
mit den Konstitutionskrankheiten. Ros in behandelt die Blut
krankheiten, v. L eyd en  und W. W o lff  die Krankheiten des 
Gefäßsystems, K am iner die der Atmungsorgane, E w ald  die 
des Verdauungsapparats, P. F. R ich ter  die Nierenleiden, H offa  
die Krankheiten des Bewegungsapparats, A b e lsd o r f die der 
Augen, L ederm ann die der Haut und die Syphilis, N eiß er  
die Gonorrhoe, P o sn er  die übrigen Harnkrankheiten und die 
physische Impotenz, B lu m reich  die Frauenleiden und die 
Sterilität, E u len b u rg  die Nervenleiden, M endel die Geistes
krankheiten, M oll die sexuellen Perversionen und die psychische 
Impotenz, A. und F. Leppm ann Alkoholismus, Morphinismus, 
gewerbliche Schädigungen, P la c z e k  das Berufsgeheimnis, und 
E b e r sta d t schließt mit einer Würdigung der sozialpolitischen 
Bedeutung der gesundheitlichen Eheverhältnisse.
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Ich wüßte in der gesamten neueren medizinischen 
Literatur kein Werk, welches so sehr gerade dem praktischen 
Arzte, speziell mit Rücksicht auf seine hausärztliche Tätigkeit, 
zur Anschaffung empfohlen werden kann. J. Meyer-Lübeck.

s t ä n d ig e n - Z e i t u n g .  No. 11.

Tagesgeschichte.
Die Vorschläge der Krankenkassen zur Zusammen

legung der Arbeiterversicherungs-Gesetze.
Die geschäftsführende Krankenkasse Dresden hat gemeinsam 

mit der Zentralkommission der Berliner Krankenkassen einen 
Plan für die Zusammenlegung der drei Zweige der Arbeiter
versicherung ausgearbeitet, der in wesentlichen Punkten von den 
an dieser Stelle bereits dargelegten Vorschlägen F reunds und 
D ü ttm an n s ab weicht.

Der Versicherungspflicht sollen danach alle gegen Gehalt, 
Lohn, Naturalbezüge oder sonstiges Entgelt beschäftigte Per
sonen mit einem Einkommen bis zu 3000 M. unterliegen, mit 
Ausnahme der von Reich, Staat oder Gemeinde beschäftigten 
Personen, denen die gleiche Fürsorge auf andere Weise ge
währleistet ist; ferner Gewerbetreibende und Landwirte mit 
einem Einkommen bis zu 3000 M.

Die Mindestleistungen der Versicherung sollen bestehen:
1. im Falle der Krankheit, ohne Rücksicht auf die Ursache 

derselben, vom Erkrankungstage ab bis zum Eintritte der 
Heilung oder der Feststellung eines dauernden, nicht 
mehr zu bessernden Zustandes, längstens aber bis zur 
Dauer eines Jahres
a) in freier ärztlicher Behandlung, Arznei, Brillen, Bruch

bändern und sonstigen Heilmitteln, soweit dieselben 
zur Erreichung des Kurzweckes bzw. zur Erhaltung 
der Arbeitsfähigkeit erforderlich sind;

b) im Falle der Erwerbsunfähigkeit in einem Kranken
gelde im Mindestbetrage von zwei Dritteln des Tages- 
Durchsclinittsverdienstes:

c) im Todesfälle in einem Sterbegeld im Mindestbetrage 
des dreißigfachen Tages-Durchschnittsverdienstes, jedoch 
nicht unter 50 M.;

d) im Falle der Krankheit von Familienangehörigen in 
freier ärztlicher Behandlung und Arznei bis zur Dauer 
von sechs Monaten und im Todesfälle von Familien
angehörigen in einem Sterbegeld;

2. a) für versicherungspflichtige Schwangere in einer der
Wöchnerinnen - Unterstützung gleichen Unterstützung 
wegen der durch die Schwangerschaft verursachten 
Erwerbsunfähigkeit bis zur Gesamtdauer von sechs 
Wochen. Auch sollen die erforderlichen Hebammen
dienste und freie ärztliche Behandlung der Schwanger
schaftsbeschwerden sowohl wie auch bei der Entbindung 
gewährt werden;

b) im Falle der Entbindung einer Versicherten in einer 
Wöchnerinnenunterstützung in Höhe des Krankengeldes 
für die Dauer von sechs Wochen.

Personen, welche infolge eintretender Erwerbslosig
keit aus der Versicherung ausscheiden, soll der volle 
Anspruch auf Krankenunterstützung verbleiben für einen 
Unterstützungsfall, der innerhalb eines Zeitraumes von 
sechs Wochen nach dem Ausscheiden aus der Be
schäftigung eintritt;

3. im Falle eines Unfalles, mag derselbe durch die Gefahren 
der Erwerbstätigkeit oder des gewöhnlichen Lebens ver
ursacht sein, wobei chronische Gewerbekrankheiten als 
Folgen von Betriebs-Unfällen anzusehen sind,
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a) von Beendigung des ersten Heilverfahrens bzw. von 
Eintritt eines Dauerzustandes ab,

bei völliger Erwerbsunfähigkeit für deren Dauer 
in einer an den Versicherten zu zahlenden Rente in 
Höhe von 75%  des letzten Durchschnittsverdienstes, 
bei völliger Hilflosigkeit des Versicherten aber in Höhe 
von 100% des letzten Durchschnittsverdienstes.

bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit in einem das 
Maß der verbliebenen Erwerbsfähigkeit berück
sichtigenden Bruchteile der Rente für völlige Erwerbs
unfähigkeit ;

b) in dem zur Beseitigung oder zur Linderung der Un
fallsfolgen wiederholt erforderlich werdenden Heilver
fahren einschließlich der zur Sicherung des Kurerfolges 
oder zur Wiederherstellung und Erhaltung der Er
werbsfähigkeit erforderlichen Hilfsmittel;

c) bei Tötung des Versicherten an die Hinterbliebenen.
(Die hier eingefügten Bestimmungen interessieren vom

ärztlichen Gesichtspunkte weniger.)
4. Im Falle der nicht durch einen Unfall hervorgerufenen 

Invalidität in einer Rente von 50 % des Jahresarbeits
verdienstes, welche bei völliger Hilflosigkeit bis auf 100 %  
desselben zu erhöhen ist. Diese Rente muß mindestens 
200 M. für das Jahr betragen.

Invalidität soll angenommen werden, wenn nach 
Erfüllung einer zu bestimmenden Wartezeit bzw. nach
gewiesener versicherungspflichtiger Beschäftigung der 
Versicherte infolge seines körperlichen oder geistigen 
Zustandes nicht mehr imstande ist, durch eine seinen 
Kräften und Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit mehr 
als die Hälfte des Betrages zu verdienen, den ein 
gesunder Arbeiter des gleichen Berufs in derselben Gegend 
zu dieser Zeit jährlich verdient. Invalidenrente soll auch 
derjenige nicht dauernd erwerbsunfähige Versicherte 
erhalten, welcher während 26 Wochen ununterbrochen 
erwerbsunfähig ist. für die weitere Dauer der Erwerbs
unfähigkeit.

5. Versicherte, welche das 65. Lebensjahr zurückgelegt haben, 
sollen, auch ohne daß es des Nachweises der Erwerbs
unfähigkeit bedarf, eine Altersrente erhalten, welche 
20 % des für die Versicherung maßgebend gewesenen 
Jahresdurchschnittsverdienstes, mindestens aber 150 M. 
jährlich betragen soll.

Es folgen dann weiter Vorschläge über die Aufbringung 
der Mittel, welche darin gipfeln, daß das Reich zu jeder 
Invaliden- und Altersrente jährlich 100 M. Zuschuß gewähren 
solle, während die Arbeitgeber und Versicherten zu gleichen 
Teilen laufende Beiträge zu zahlen haben. Dann folgen Vor
schläge über die Lohnklassen. Recht wesentlich sind dann wieder 
die folgenden beiden Abschnitte über Organisation und Verwaltung.

Zur Durchführung der gesamten Versicherung sollen 
nnter Aufhebung der jetzt bestehenden Krankenkassen, Berufs
genossenschaften, Invalidenversicherungsanstalten und besonderen 
Kassenrichtungen allgemeine Versicherungsanstalten errichtet 
werden, welchen bestimmte, räumlich abgegrenzte Bezirke mit 
nicht unter 100000 Einwohnern zuzuweisen sind. Diese Ver
sicherungsanstalten sollen für die Versicherung sämtlicher in 
ihrem Bezirke beschäftigter Personen zuständig sein. Zur 
Erleichterung des Verkehrs mit den Arbeitgebern und Versicherten 
«ollen dieselben gehalten sein, in ihrem Bezirke nach Bedarf 
örtliche Verwaltungsstellen einzurichten.

Die Versicherungsanstalten sollen als Organe für die 
künftige Witwen- und Waisenfürsorge und für die künftige 
Arbeitslosenversicherung vorgesehen werden.

Die Versicherungsanstalten sollen sich an der Beratung und

Förderung allgemeiner hygienischer bzw. die Arbeiterver
sicherung betreffender Fragen beteiligen, sowie Vorschriften über 
Unfallverhütung erlassen.

Die Leitung und Verwaltung der Versicherungsanstalt soll 
dem Vorstande und der Generalversammlung * zustehen, welche 
beide zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitgeber, zu zwei 
Dritteln aus Vertretern der Versicherten zu bestehen haben. 
Der Vorstand soll von der Generalversammlung gewählt werden. 
Die Generalversammlung soll von Vertretern gebildet werden, 
die von den Arbeitgebern und Versicherten je aus ihrer Mitte 
zu wählen sind (siehe §§ 34—39 K.-V.-G.).

Zur Festsetzung von Unfall- und Invalidenrenten sollen 
Kommissionen von Sachverständigen gebildet werden.

Die Aufsicht über die Befolgung der Vorschriften soll die 
höhere Verwaltungsbehörde des Bezirks haben, in letzter Instanz 
soll aber das Reichsversicherungsamt entscheidend sein. Streitig
keiten zwischen Arbeitgebern oder -nehmern und der Versicherungs
anstalt sollen Schiedsgericht bzw. Reichsversicherungsamt ent
scheiden.

Die Arzte werden diesmal hoffentlich zu rechter Zeit zu den 
beabsichtigten Änderungen auf dem Gebiete der Arbeiter
versicherung Stellung nehmen, hat doch der Bezirksverein 
München schon zum diesjährigen Ärztetage den Antrag gestellt : 

,.Der XXXIII. D eu tsch e  Ä r z te ta g  möge eine mehr
gliedrige Kommission einsetzen, welche beauftragt wird, 
eine Denkschrift über die Ausgestaltung der ärztlichen 
Tätigkeit bei der geplanten V ere in fa ch u n g  und V er
sch m elzu n g  der drei Zwre ig e  der A r b e ite r 
v ers ich eru n g  auszuarbeiten und diese der Regelung und 
dem Reichstage zu unterbreiten.“

Hier ist nicht der Ort, auf die außerordentliche Gefahr für 
den ärztlichen Stand einzugehen, welche in der Versicherungs
pflicht aller wirtschaftlich abhängigen und der meisten selbständig 
verdienenden Personen mit einem Einkommen bis zu 3000 Mark 
liegt. Dagegen ist es unseres Amtes, die Vorschläge über die 
Mindestleistungen einer Kritik zu unterziehen.

Im ganzen ist es zu billigen, daß jede Krankheit, ohne 
Rücksicht auf ihre Entstehung, der Versicherungspflicht unter
liegen soll. Nur daß auch vorsätzliche Selbstbeschädigung durch 
den Wortlaut mit eingeschlossen ist, erscheint bedenklich.

Im nächsten Abschnitt (a) ist die Hinzufügung: „und 
sonstigen Heilmitteln, sowreit dieselben etc.“ ungeschickt. Ein 
Bruchband ist gar kein Heilmittel, und das gleiche gilt von 
sehr vielen zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit erforderlichen 
Vorkehrungen (z. B. Schnürstiefel zur Festlegung eines erkrankt 
gewesenen Fußes). Des weiteren würde der Ausdruck „Heil
mittel- zu Streitigkeiten leicht Anlaß geben, wenn Stärkungs
mittel (Milch), Erholungsaufenthalte, Badekuren u. dgl. notwendig 
werden. Es würde also besser heißen: ,.und sonstigen Mitteln 
oder Maßnahmen, welche . . . .  not wendig sind.“

Die vermehrte Fürsorge für Schwangere und Wöchnerinnen 
kann der Arzt und Rassenhygieniker nur dringend befürworten.

Die Vorschläge über Unfallfürsorge haben den Kernfehler, 
daß sie die chronischen Gew^erbekrankheiten mit umfassen 
wollen. Es ist, wie wir schon wiederholt dargetan haben, ganz 
unmöglich, die Gewerbekrankheiten auch nur annähernd so 
scharf abzugrenzen wie den jetzigen UnfallbegrifF. Mit ihrer 
Angliederung an die Unfallgesetzgebung setzen wir uns end
losen prinzipiellen Streitigkeiten und einer daraus folgenden 
weitgehenden Unzufriedenheit aus. , Durch die Einschließung 
der nichtberuflichen Unfälle würde zwrar anderseits eine ganze 
große Kategorie von Rentenprozessen wegfallen, aber es muß 
doch daran erinnert werden, daß dann wunderliche Ungerechtig
keiten entstehen: es kann dann kommen, daß ein in übermütiger 
Laune beim Radschlagen Verunglückter, der noch ziemlich viel
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Geld zuverdienen kann, genau so viel Rente bekommt, wie ein 
armer Schwindsüchtiger, der gar nichts mehr verdienen kann, j  

Was in unserm Empfinden die Gewährung einer höheren Rente j 
für Unfallverletzte begründet, das ist doch eben die Tatsache ; 
der Verunglückung b ei der B eru fsa rb e it. j

Die Erhöhung der Invalidenrenten ist wünschenswert. Da- j  

gegen halten wir es für verfehlt, Invalidität schon bei halber j  

Erwerbsunfähigkeit anzunehmen. Überhaupt dürfen wir uns 
nicht verhehlen, daß bei dem jetzigen System einer absoluten 
unteren Invaliditätsgrenze nur die Geringfügigkeit der Renten 
davor schützt, daß die Aussicht auf ein sicheres lebensläng
liches Einkommen den Trieb zur Wiederherstellung der Arbeits
fähigkeit lähmt. Nicht umsonst haben wir die Erfahrung gemacht, 
daß viele Unfallverletzte, im Hinblick auf die ihnen sichere 
Rente, die Bekämpfung ihrer Unfallfolgen vernachlässigen. 
Die gleiche Erscheinung wird bei der Invalidität noch schroffer 
hervortreten, wenn die Invaliditätssumme in die Höhe, die 
Invaliditätsgrenze herabgesetzt wird. Wer beispielsweise infolge 
irgend eines chronischen Leidens nur noch V3 oder 2/:) Erwerbs
fähigkeit besitzt, wird lieber die Hälfte seines bisherigen Ver
dienstes als Dauerrente behalten und durch leichte Arbeit noch 
eine nur wrenig geringere Summe dazuverdienen, statt sich durch 
energische Hingabe an die Bekämpfung seiner Krankheit der 
Wiedererlangung einer mehr als öOprozentigen Erwerbsfähigkeit 
und damit dem Verlust der ganzen Rente auszusetzen. Damit ist die ; 
Gefahr einer Volksschädigung in weit größerem Maßstabe als durch 
die Unfallrenten geschaffen. Viel zweckentsprechender wäre eine 
gradweise Abstufung der Invalidenrenten, wobei man ja als 
untersten entschädigungspflichtigen Grad 20 oder 25 % Erwerbs
minderung festsetzen könnte, um die vorauszusehende Unzahl j  

ganz kleiner Renten auszuschalten.
Die Vorschläge finanzieller und organisatorischer Art ge

hören in das Gebiet der sozialen Politik, sie werden, besonders 
soweit sie eine völlige Beherrschung des Arbeiterversicherungs- ; 
wesens in der unteren Instanz durch die Arbeitnehmer bedingen, 
wenig Aussicht auf Erfolg haben. Doch ist das kein Gegen
stand, dessen nähere Erörterung hier am Platze wäre. Nur Eins 
noch: den Glauben daran, daß Sachverständigenkommissionen  
zweckmäßiger sind als Einzelsachverständige, halten wir für 
einen Irrtum. F. L.

Ist Selbstmord als vorsätzliche Zuziehung 
einer Krankheit zu erachten?

Über diese Frage entscheidet ein im Ärztevereinsblatt mit
geteiltes Urteil des Preußischen Oberverwaltungsgerichts vom
7. Juli 1904: Der Tatbestand einer vorsätzlichen Zuziehung
einer Krankheit im Sinne des Kr.-V.-G. ist nur dann gegeben, 
wenn erweislich der Wille des Kassenmitgliedes auf Herbei- j  

führung einer Krankheit gerichtet war. Dies ist nicht der Fall 
beim Selbstmord, sofern nicht etwa deu Umständen nach anzu- j 
nehmen ist, daß das Kassenmitglied wußte oder wissen mußte, 
daß das gewählte Mittel nicht unmittelbar den Tod, sondern 
überhaupt oder zunächst nur eine Krankheit zur Folge haben 
werde. Trifft letzteres zu, dann ist damit widerlegt, daß der 
Vorsatz auf die Herbeiführung des Todes gerichtet war.

Wenn man sich diese Entscheidung durchliest, klingt sie 
zunächst etwas sophistisch. Aber dieser Eindruck wäre un
richtig, denn das Urteil trifft sicher den Kern dessen, was der 
Gesetzgeber gewollt hat: er wollte nur demjenigen die Wohl- ! 
taten der Krankenversicherung entziehen, der sich durch Selbst- | 
beschädigung die Annehmlichkeit des Müßiggangs unter gleich- ! 
zeitiger Gewährung des Krankengeldes verschaffen will. Der 
Selbstmörder hat natürlich ganz andere Motive. Es kommt 
aber noch dazu, daß beim Selbstmord krankhafte seelische Zu-

V eran tw o rtlieh  fü r den  In h a l t :  D r. F . L ep p m an n  in B erlin . — V erlag  und

stände sehr häufig mitwirken, so daß bei den meisten Selbst
mördern wenigstens eine geminderte Zurechnungsfähigkeit vor
liegt, der gegenüber die Krankengeldentziehung als übertriebene 
Härte erscheint. Vom ärztlichen Standpunkte aus ist die 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts also sehr erfreulich.

Die hohe Säuglingssterblichkeit in Deutschland
veranschaulicht die Reichsstatistik (1. Vierteljahrsheft 1905) an 
den Ziffern für das Jahr 1903, aufs neue in dringlichster Weise. 
Insgesamt starben im Reich im Jahre 1903: 1 170 905 (ohne 
Totgeborene), davon waren 404 529 noch nicht 1 Jahr alt. Es 
waren also nicht weniger als 34,5% aller Gestorbenen des 
Jahres 1903 noch nicht 1 Jahr alt, oder im Verhältnis zu den 
Geburten (ohne Totgeburten) betrachtet, starben über 20%  im 
Säuglingsalter. Dabei entfielen auf 100 eheliche Geburten 19,.s. 
auf 100 uneheliche Geburten nicht weniger als 32,7 Todesfälle 
der Säuglinge. In sieben Bundesstaaten und Provinzen war 
die Säuglingssterblichkeit ungünstiger als im Reichsdurchschnitt. 
Wird bloß die Sterblichkeit der ehelich geborenen Säuglinge in 
Betracht gezogen, so entfallen im Reichsdurchschnitt 30%  der 
Sterbefälle auf solche Säuglinge, mehr als 30% in acht Bundes
staaten und Provinzen, darunter diesmal auch Württemberg mit 
32%. Mit diesen Zahlen übertrifft Deutschland leider fast alle 
anderen Staaten, die statistische Erhebungen über die Säuglings
sterblichkeit veranstalten. Mag auch die peinliche Genauigkeit 
der deutschen Statistik die Verhältniszahlen bei uns ein wenig* 
schärfer als anderswo horvortreten lassen, so kann uns das doch 
nicht über den Gegensatz von 34,5% in Deutschland und 15%  
(1904 in Frankreich) im Anteil der Säuglinge an der Gesamt- 
Totenziffer beruhigen. Die jetzt mit erneutem Eifer einsetzende 
Bewegung zur Fürsorge für Säuglinge und Mütter findet ein außer
ordentlich großes Arbeitsfeld in Deutschland. (Soziale Praxis.)

Gegen die Bestellung von Krankenwärtern als 
Fleischbeschauer

erhebt die ,,Allg. Fleisch.-Zeitung“ berechtigte Vorstellung unter 
Hinweis auf einen Fall in Klein-Schönebeck bei Friedrichshagen, 
in dem der Fleischbeschauer sich unmittelbar von einem Tvphus- 
kranken in die Schlachthäuser zur Vornahme der Fleischbeschau 
begeben haben soll. Personen, die mit kranken und insbesondere 
infektionskranken Menschen berufsmäßig zu tun haben, ist die 
Bestellung als Fleischbeschauer zu versagen, wozu die An
stellungsbehörden befugt sind, trotzdem in dem sogenannten 
Bundesratsbeschluß B. der Beruf des Krankenwärters als Aus
schließungsgrund nicht besonders aufgeführt ist.

(Ztsclir. f. Fleisch- u. Milchhyg.)

Die 2. Landesversammlung des Bayerischen Medizinal
beamten Vereins

findet in Wiirzburg am 3. Juni 1905 statt. Tagesordnung:
1. Neueste Forschungen über Infektionskrankheiten. Referent: 
Prof. Dr. L ehm ann (WTürzburg). 2. Wie haben sich die 
Gesetzesparagraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches und der 
Zivilprozeßordnungsnovelle, welche sich auf Entmündung und 
Wiederaufhebung der Entmündung beziehen, in der gerichts- 
ärztlichen Praxis bewährt und welche Erfahrungen werden von 
Seiten der ärztlichen Sachverständigen in bezug auf die Hand
habung des Gesetzes gemacht? Referent: Landgerichtsarzt
Dr. B u rg l (Nürnberg). — 3. Geistige Minderwertigkeit im 
schulpflichtigen Alter und Hilfsschulen. Referent: Professor 
Dr. W ey g a n d t (Wiirzburg). 4. Quantitative Bestimmung des 
Luftgehaltes der Lungen. Referent: Prof. Dr. S tum pf, Land
gerichtsarzt (Wiirzburg). 5. Die amtsärztliche Revision der 
Rezepttaxierung. Bezirksarzt Referent: Dr. G rassl (Viechtach).

E igen tum  von R. S choetz in B e rlin . — D ru ck  von W . B iixenste in . B erlin .


